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MUSEUM HELVETICUM

Vol. 11 1954 Fasc. 4

Das Einleitungsgespriich der Gesetze Platons

Von Olof Gligon, Bern

Es 1st das Verdienst Gerhard Miillers, in seinen vor drei Jahren erschienenen
Studien zu den platonischen Nomor (Zetemata Heft 3, Miinchen 1951) das Problem
der Gesetze Platons wieder -einmal mit aller Entschiedenheit zur Diskussion ge-
stellt zu haben; es ist dringend zu wiinschen, dal die Diskussion nun auch wirklich
in Gang komme.

Seit den Zeiten Friedrich Schleiermachers ist es anerkannt, dall das letzte Werk
Platons sprachlich so gut wie literarisch und philosophiegeschichtlich ein Rétsel
darstellt. Wir wissen, daB} in ihm das Suchen nach der émiorijun 10?0 ayadod gewis-
sermaflen aussetzt, jenes Suchen, das doch vom Laches an bis hinab zum Twmazos
der Mittelpunkt des platonischen Philosophierens gewesen war. Wir wissen ferner,
dal die zw6lf Biicher der Gesetze kompositorisch von einer kaum zu ertragenden
Uniibersichtlichkeit sind; mit einer beispiellosen Willkiir werden die verschieden-
sten Theoreme aneinandergehéingt, hin und her gewendet, fallen gelassen und
wieder aufgenommen. Endlich weil} jeder Leser des platonischen Textes, dall wir
es mit einer Sprache zu tun haben, die an Umstédndlichkeit, Gewaltsamkeit und
Geschraubtheit ihresgleichen sucht.

Diese Eigenarten sind im Prinzip alle lingst bekannt. Aber mit einer Antwort
auf die Frage, was das nun zu bedeuten habe, hat es die Forschung bisher nicht
eilig gehabt. Die wenigen Vorst6Be, die energisch und mit dem Blick aufs Ganze
unternommen wurden (Ed. Zeller 1839, I. Bruns 1880, U. v. Wilamowitz 1919),
blieben ohne grofere Wirkung. Zumeist beruhigte man sich bei der summarischen
Auskunft, es handle sich eben um ein Werk der Resignation und des hochsten
~ Alters, das man nicht mit denselben MaBstiben messen diirfe wie etwa die Politera.
Aber gerade diese Flucht in allgemeine biographisch-psychologische Kategorien
ist und bleibt bedenklich. Es 1d8t sich mit ihnen jede Schwierigkeit etwas allzu
leicht wegerkliaren und vor allem: sie fithren bewuBt oder unbewul3t zu einer Ent-
wertung des Textes, den es zu interpretieren gilt. Wer Platons Nomot als Alters-
werk entschuldigt, gibt damit zu verstehen, dall dieses Werk philosophisch und
kiinstlerisch nicht mehr ganz ernst genommen werden kann und auch nicht ernst
genommen zu werden braucht.

Allein Platons Nomoi wollen zweifellos ernst genommen werden, genau so wie
der Laches oder die Politesa. Die antike Tradition hat sie als den letzten groflen
philosophischen Dialog Platons aufgefalt. Wenn sie das tatsiachlich sind, so haben
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wir in ihnen die Summe und das letzte Ergebnis der Philosophie Platons anzu-
erkennen und gleichzeitig dasjenige Werk, von dem die geistigen Erben Platons,
Speusippos, Xenokrates und Aristoteles vorzugsweise ausgegangen sind und sich
abgehoben haben. — Doch diese Perspektiven haben vorerst noch im Hintergrund
zu bleiben. Die erste Aufgabe an den Nomot ist das Interpretieren. Solange nicht
ein Kommentar vorliegt, der des Namens wert ist (der also nicht nur Realien
erldutert und einzelne Kuriosititen diskutiert, sondern Satz fiir Satz die Sprach-
form und die Gedankenfolge analysiert), wird sich iiber den Gesamtcharakter des
Werks kein Urteil abgeben lassen.

Als Vorarbeit dazu seien die ersten paar Seiten des Textes (624 a 1 bis 632 d 7
Ausg. I. Burnet) untersucht. Sie allein schon enthalten fiir den aufmerksamen
Leser eine ganze Reihe der eigentiimlichsten Probleme.

Ein erster Abschnitt 624 a 1 bis 625 ¢ 6 hebt sich deutlich ab. Er dient dazu
das gesamte nachfolgende Gesprich zu motivieren. Schematisch kann man sagen:
Er weist erstens nach, was die Gesprachspartner zu einer Unterhaltung mept
moAitelag xal véuwv (625 a 6/7) besonders qualifiziert und stellt zweitens diese
Unterhaltung in den Rahmen eines geméchlichen Spazierganges, bei dem man
alle MuBe hat, die Zeit auf angenehme Weise vergehen zu lassen. Der zweite Punkt
erinnert sofort an charakteristische Szenerien Platons. Im Phaidros findet das
Gtespriach bekanntlich wihrend eines Spazierganges statt, den Phaidros unter-
nimmt, um sich von dem langen Sitzen bei Lysias zu erholen (227 a) ; im Symposion
berichtet Apollodoros dem Glaukon vom Gastmahle Agathons, wihrend sie zu-
sammen vom Phaleron nach Athen gehen (173 b), und im Theattetos lassen sich
Terpsion und Eukleides gerne die Aufzeichnungen iiber ein Gespriach des Sokrates
vorlesen, weil sie beide von einem anstrengenden Wege erschopft sind und ohnehin
die Absicht haben, sich etwas auszuruhen (143 a b). Der philosophische Dialog
soll seiner Form nach immer ein mehr oder weniger unverbindlicher urbaner Zeit-
vertreib sein, dem man sich ergibt, wenn man gerade Zeit und Lust dazu hat.

Doch sehen wir nun den Text der Nomor néher an. In 624 a 1 bis 625 b 1 er-
kundigt sich der Hauptsprecher (der 626 d 3 als Athener vorgestellt wird) nach
dem Urheber der Gesetzgebung in Kreta und in Sparta und erhélt zur Antwort,
hier wie dort werde ein Gott als solcher genannt: dg ye 76 duxaidraroy eineiv, denn
zunichst sind die Gesetzgeber Menschen, Minos und Lykurg, nimmt man es aber
genau, so steht hinter Minos Zeus und hinter Liykurg der delphische Apollon. Die
(tespréachspartner sind also unter Gesetzen aufgewachsen, die auf einen Gott zu-
riickgefiihrt werden. Darum wird ihnen ein Gesprich iiber Gesetze willkommen
sein.

Damit ist das Thema des ganzen Werkes genannt und begriindet. Szenisch ge-
sehen kann der Sinn dieser Hinfithrung zum Gegenstand nicht zweifelhaft sein.
Die Partner des Atheners vertreten zwei Nomothesien, fiir die eine gottliche aitia
in Anspruch genommen wird. Dann kann es sich nur darum handeln, entweder von
ihnen zu lernen, den géttlich-giiltigen Gehalt beider Gesetzgebungen ins Licht zu
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setzen und die angemessenen Folgerungen daraus zu ziehen, oder aber jenen An-
spruch als eine (vielleicht niitzliche und sogar notwendige) Fiktion zu durchschauen
und zu zeigen, dal faktisch die beiden Politien den Forderungen der Philosophie
nicht besser geniigen konnen als irgendeine andere. Es ist lingst festgestellt, mufl
aber hier wiederholt werden, daB} im spéteren Fortgang des Dialogs weder das
eine noch das andere geschieht. Zwar wird vielfach auf Geschichte, Herkommen
und Gesetz Kretas und Spartas Bezug genommen, aber daBl am Anfang Zeus und
Apollon als die Urheber der Gesetze bezeichnet worden waren und daBl diese Be-
“hauptung das ganze Gesprich veranlaBte, scheint vollstindig vergessen zu sein.

Man wird indessen nicht leicht annehmen, dafl ausgerechnet der Verfasser der
Nomot, in denen doch Gott und Géttliches eine so hervorragende Rolle spielen,
willkiirlich und pdr#ny, um es aristotelisch zu sagen, seinem Dialoge einen derartigen
Ausgangspunkt gegeben habe. Es muf} urspriinglich die Absicht Platons gewesen
sein, den Dialog in der durch 624 a 1 bis 625 b 1 gewiesenen Richtung weiterlaufen
zu lassen, sei es, dal} die Gesetze Kretas und Spartas sich in der Tat als vorbildlich
und ihres Urhebers wiirdig herausstellten, oder daB3 die Behauptung der Partner
als eine pia fraus charakterisiert wurde, die iiber die Mangelhaftigkeit ihrer Politien
nicht hinwegtéduschen konne. Dies fithrt uns nun zum Sachlichen.

Wir bemerken fiirs erste, dal am Schlull unseres Einleitungsgespriches in
632 d 2/4 noch einmal ausdriicklich von den Gesetzen die Rede ist, die Minos und
Lykurgos gegeben haben und die auf Zeus und Apollon zuriickgefiihrt werden.
Etwas frither (630 d 6/7) werden ebenfalls Minos und Lykurgos als Gesetzgeber
genannt, nicht aber ihre gottlichen Berater (doch vgl. kurz vorher 630 ¢ 2). Priifen
wir die vier Stellen (spdter gibt es nichts Vergleichbares mehr), so erkennen wir
bald, daB Platon es offensichtlich bewullt vermeidet, sich klar dariiber zu dufern,
ob er an die Gottgegebenheit der kretischen und spartanischen Gesetze glaubt oder
nicht. Es handelt sich um ein Aeyduevor.

Wir wiirden nicht weiter darauf insistieren, wenn nicht Folgendes dazukime:
In 624 a 7-b 3 ist der Athener schon nach der ersten Antwort des Kreters im
Bilde dariiber, da3 die Annahme eines gottlichen Ursprungs der kretischen Ge-
setze auf den Homerversen Od. 19, 178/9 beruht. Freilich geht dies aus den Versen
selbst nicht hervor. Was der Athener als Aussage Homers mitteilt, ist keine ein-
fache Paraphrase, sondern eine ganz bestimmte Interpretation der Worte Homers,
vorzugsweise der beiden entscheidenden Begriffe évwémpoc und dagtotijc. Was sie
wirklich bedeuten, braucht uns hier nicht zu kiimmern. Wesentlich ist dies: Wo
immer in der antiken Uberlieferung von Minos als Gesetzgeber Kretas die Rede
ist, gelten diese Verse als der wichtigste, wenn nicht einzige Beleg. Die iltesten
Zeugnisse sind auBer unserer Stelle Ephoros, der Zeitgenosse Platons, FGrHist
70 f 147 und Aristoteles in der Kretischen Politie F. 611, 14 Rose. Hochst eigen-
tiimlich ist der Text des Ephoros: Viel dlter als Minos sei Rhadamanthys gewesen,
der als erster die kretischen Staaten organisiert und ihnen Gesetze gegeben habe;
und zwar habe er behauptet, die Anweisungen, die er gebe, habe er von Zeus
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empfangen. Ihn habe Minos nachgeahmt. Jedes neunte Jahr sei er éni 70 100 Aewog
dvtoov hinaufgestiegen, habe sich dort eine Weile aufgehalten und dann Vor-
schriften mitgebracht, die angeblich von Zeus stammten. So weit Ephoros. Wir
heben nur das fiir uns Interessante hervor. Fiir Od. 19, 178/9 folgt er derselben
Interpretation, die auch Platon voraussetzt. Neu ist die genaue Bezeichnung des
Orts der Zusammenkiinfte von Minos und Zeus (dariiber gleich nachher) und die
ausdriickliche Erklirung, es habe sich um einen Betrug des Minos gehandelt,
natiirlich zu dem Zwecke, seinen Gesetzen eine hohere Autoritit zu verschaffen.
Dal} Ephoros nicht der erste ist, der dem Minos eine solche pia fraus zuschreibt,
zeigt sich schon daran, dafl er in pedantischer Weise das Motiv verdoppelt. Das
Aristotelesfragment ist leider sehr unergiebig, macht aber den Eindruck, da(
Aristoteles Minos in diesem Punkte gleich aufgefat hat wie Ephoros. Es ist also
recht wahrscheinlich, daBl Platon die These, die Riickfithrung der kretischen Ge-
setze auf Zeus sei eine kluge Fiktion des Gesetzgebers Minos gewesen, gekannt hat;
vielleicht hat er sie sogar gebilligt. In der Politeia 414b ff. wie in den Nomo:
663d ff. werden dergleichen piddagogische Manéver unbedenklich empfohlen. Auf
das Gesamtproblem der gesetzgeberischen pia fraus' kann hier nur hingewiesen
werden. Dal} Platon es im Auge hatte, als er die ersten Sétze der Nomor schrieb,
ist moéglich, wenn auch nicht beweisbar.

Was ndmlich dagegen spricht, ist dies: vor allem die Tatsache, daB, véllig ab-
gesehen von Zeus und Apollon, bei Platon wie bei Aristoteles die beiden Politien
Kretas und Spartas als ein fest verbundenes Paar vorbildlicher Staaten erscheinen.
Die Zeugnisse sind nicht zahlreich, aber eindeutig. Allen voran steht die erstaun-
liche Stelle Kriton 52e. Die athenischen Gesetze werfen Sokrates vor, ihnen jetzt
den Riicken kehren zu wollen, nachdem er siebzig Jahre hindurch Athen nie ver-
lassen habe, um etwa nach Sparta oder Kreta auszuwandern, d¢ d7) éxdorote ¢n)g
edvoueiodar. Dal sich hier die Perspektive auf einen Dialog erdffnet, in welchem
Sokrates in Athen die Vorziige der spartanischen und kretischen Politie disku-
tierte, 1aBt sich nicht bestreiten. Bestdtigend treten dazu Protagoras 342 a—e und
Politera 544 c, ferner bei Aristoteles der Locus classicus der Politek 1269 a 29 bis
1273 b 26, wo aus anderer Tradition als der dritte der anerkannt vorbildlichen
Staaten Karthago angeschlossen wird. Nebenbei mag Herodot 1, 65 zeigen, daf3
die Verbindung von Sparta mit Kreta (und diejenige von Lykurg mit dem delphi-
schen Apollon) dlter 1st als Platon und vermutlich zunéchst aus kulturpolitischen
Konstruktionen des 5. Jahrhunderts stammen wird.

Eines ergibt sich nun mit Sicherheit. Wenn der Verfasser der Nomoi einen
Athener mit einem Kreter und einem Spartaner ins Gespriach brachte, so kann
seine urspriingliche Absicht keine andere gewesen sein als die, den Athener als
«den Philosophen» konkret mit den beiden Politien zu konfrontieren, die auf Grund
ihrer Eunomie und ihrer innern Verwandtschaft gemeinsam einen besondern Rang

1 Sie spielt auch bei den Erzdhlungen von Lykurg, Zaleukos und schlieBlich Numa
‘Pompilius eine charakteristische Rolle.
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einnahmen: also einen Dialog zu schreiben, wie wir ihn nach Kriton 52 e erwarten
diirften. Wenn die uns erhaltenen Nomor nur noch Spuren einer solchen Konzep-
tion aufweisen, so 1iBt sich dies nur mit einer durchgehenden Umarbeitung des
ganzen Textes erkliren.

Gehen wir sofort einen Schritt weiter. Gerade Kriton 52e beweist schlagend,
daB ein sokratischer Dialog iiber die kretische und spartanische Eunomie durchaus
in Athen hétte stattfinden kénnen. Warum denn nicht ? Dafl der Gegenstand dem
Sokrates angemessen war, ergibt sich aus dem Kriton, und der Besuch eines Kre-
ters und Spartaners in Athen konnte genau so leicht angenommen werden wie
derjenige eines Philosophen aus Elea oder des Theodoros von Kyrene; sicherlich
aber war er plausibler als der Besuch eines Spartaners oder gar Atheners in dem
weltabgelegenen Knossos. Was kann den Verfasser der Nomor veranlaBBt haben,
die Szenerie nach Kreta zu verlegen ?

Ich halte es fiir kaum zuléssig, die Antwort auf diese Frage in den Doktrinen
zu suchen, die in den Nomoi vorgetragen werden. Gewill nehmen sie sich in einem
entscheidenden Punkte, den wir schon beriihrten, dem Fehlen der émwtiiun 7ob
dyados, neben dem iibrigen Werke Platons eigentiimlich genug aus. Aber das ist
ein Problem, das recht verstanden den Philosophen Platon angeht und nicht Sokra-
tes. Die Lokalisierung des Gesprachs gerade in Kreta ist damit nicht erklirt. Dar-
tiber hinaus darf man zuversichtlich feststellen, dal im ganzen das Bild des Athe-
ners der Nomot dem Sokrates der Apologie keineswegs ferner steht als etwa die
Rolle, die Sokrates im Sophistes oder im Timaios spielt. Dann aber bleibt nur die
Moglichkeit, die Antwort auf unsere Frage in der Szenerie der Nomot selbst zu
finden, also in 625 b 1-c 6.

Wir bemerkten oben, daBl diese Szenerie an den klassischen Platon erinnert,
sofern sie das philosophische Gespréch ldB8lich-urban in einen geruhsamen Spazier-
gang hineinkomponiert. Der fliichtige Leser entnimmt aus 625 b 1-c 6, daB
sich die drei &dlteren Herren ziemlich zufillig begegnet sind, und da eine schone
Wanderung durch die hochsommerliche Landschaft bevorsteht, kniipft man gerne
eine interessante Unterhaltung an.

Aber handelt es sich wirklich um einen ganz beliebigen Spaziergang? Gewil
nicht. Aus einer beildufigen Bemerkung in 683 ¢ 4/5 erfahren wir, daf} der Spazier-
gang am Tage der Sommersonnenwende stattfindet. Der Weg selbst fiihrt von
Knossos &ig 10 100 Awsg dvrpor, und das ist kein beliebiger Weg. Es ist der Weg,
den nach Ephoros der Gesetzgeber Minos jedes neunte Jahr gegangen ist, um mit
Zeus in der Hohle Zwiesprache zu pflegen. Die Wanderung der drei Ménner ist
von den Worten iiber Minos in 624 a 7-b 3 nicht zu trennen, auch wenn die
zwel Dinge in unserem Text scheinbar beziehungslos nebeneinander stehen. Die
Wanderung hat ein Ziel, auch wenn von diesem Ziel nie mehr die Rede ist, ge-
schweige denn, daf} es erreicht wiirde. Doch auf dieses Ziel muf} es in einem ur-
spriinglichen Entwurf des Dialoges wesentlich angekommen sein. Wir heben hier
nur schérfer heraus, was Wilamowitz, Platon 1, 660 schon vollkommen richtig
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empfunden hat. Die Wanderung an die heilige Stéitte, an der Zeus mit Minos ge-
sprochen hatte, hat irgendwann einmal den Gegenstand des Gespriches, die Ge-
setzgebung Kretas, bestimmt; und weil das Gespréich an die Wanderung und deren
Ziel gebunden war, darum mufBte es in Kreta stattfinden. Welches war die Ab-
sicht der Wanderung, und welches waren die Teilnehmer ? Wir wissen es nicht;
aber daf} eine Wanderung am Tage der Sonnenwende einfach irgendeine Exkursion
ioToping Evexev gewesen sei, wird man ebensowenig glauben wollen wie dall auf
dem Wege von Knossos zur Zeushohle plotzlich wie aus heiterem Himmel ein
Athener, ein Spartaner und ein Kreter zusammengetroffen wiren. Vielleicht darf
man daran denken, dal nach Diog. Laert. 8, 3 (vgl. Porph. Vita Pyth. 17) Pythagoras
zusammen mit Epimenides die Zeushéhle besucht hat; es gibt ja eine Reihe von
eigentiimlichen Beziehungen zwischen der Pythagoraslegende und der Sokrates-
dichtung, die einmal in ihrer Gesamtheit analysiert werden miiiten. Vielleicht
kann man auch ein szenisches Element heranziehen, das in den Nomot selbst von
702 b 4 an iiberraschend auftritt und eine gewisse Bedeutung gewinnt: Der Kreter
1st von seinem Staate beauftragt worden, die Griindung einer Kolonie zu leiten,
was den Gespréchsteilnehmern die Moglichkeit verschafft, eine Gesetzgebung auf
mehr oder weniger konkretem Hintergrund zu entwerfen. Da mochte es denn
geboten erscheinen, den Spuren des mythischen Minos nachzugehen und im Heilig-
tum des Zeus Rat und Segen fiir das neue Unternehmen zu holen. Aber freilich
steht das nicht in unserem Text, und das Motiv der Koloniegriindung? gerit im
Verlaufe des Dialogs ebensosehr in Vergessenheit wie die Wanderung zur Zeus-
hohle selbst. Doch hinter diesen fliichtigen und verstiimmelten Andeutungen
stehen ausgeformte und wohlbegriindete Szenerien, die dem Verfasser unserer
Nomoivorlagen und von denen er hier ein Stiick und dort ein Stiick eingearbeitet hat.

Hypothetisch mogen wir etwa annehmen, dal es einen Sokratesdialog gab, in
dem dargestellt war, was wir im Kriton 52e nur als kurze und iiberraschende An-
spielung lesen. Daf} Sokrates in Athen einem Kreter und einem Spartaner begeg-
nete, war unschwer zu motivieren ; wenn man will, kann man den Rest einer solchen
Motivierung in 642 b 2 bis 643 a 1 finden, einem Text, der in dem Zusammenhang,
in den ihn Platon schlieBlich eingefiigt hat, beinah grotesk wirkt.

Daneben gab es eine Erzdhlung, in der eine Wallfahrt (so miissen wir wohl sagen)
zur Zeushohle auf dem Idagebirge den Ausgangspunkt bildete. Ganz natiirlich
wurde der Verlauf der Fahrt durch ein Gesprich iiber die kretische Gesetzgebung
und deren wunderbaren Ursprung belebt. Dal in einzelnen theologischen Ab-
schnitten der spiteren Nomoi-Biicher Materialien aus einem solchen zu vermuten-
den Gesprich eingearbeitet sind, sei als Moglichkeit angedeutet. Ob endlich das
Motiv der Koloniegriindung damit verbunden war oder urspriinglich einen eigenen
dritten Komplex bildete, konnen wir nicht wissen.

2 Das man als solches leicht mit Erzahlungen, wie sie bei Diog. Laert. 3, 23, Plut. Mor.
779 a und Aelian, V. h. 12, 30 angedeutet sind, in Verbindung bringen kann, natiirlich auch
mit der fabulosen Geschichte des Herakleides F. 150 Wehrli von der Gesetzgebung des
Protagoras in Thurioi.




Das Einleitungsgesprich der Gesetze Platons 207

Die Motive der Wallfahrt wie der Koloniegriindung diirfen wir in einem gewissen
Sinne «romantisch» nennen; sie konnten zu Bildern von starker und ergreifender
Anschaulichkeit gestaltet werden, zu Dialogen, die (um es mit einem Stichwort
zu bezeichnen) weit weniger der Form Platons als derjenigen seines jiingeren
Freundes Herakleides vom Pontos nahekamen, Kein Wunder also, da3 Platon in
den uns vorliegenden Dialog diese Motive nur in rudimentérster Form aufgenom-
men hat. Die Grundlage bleibt die Vorstellung, daB Sokrates, ein Spartaner und
ein Kreter sich unterhalten. Aber Wallfahrt und Koloniegriindung werden so weit
eingearbeitet, da} die Szene nach Kreta verlegt werden muBl. Dann muBl Sokrates
fallen. Nach fester platonischer Stilisierung hat er Athen niemals verlassen aufler
einmal zu den Isthmien (Kriton 52b). Also mul} er durch einen anonymen Athener
ersetzt werden. Dafiir wird es allerdings zu einem Riétsel, was der Athener und der
Spartaner in Kreta denn zu suchen haben. IThre Anwesenheit wird nicht mit einem
einzigen Worte motiviert. AuBerdem hat Platon die organische Verbindung zwi-
schen der Wanderung zur Zeushéhle und dem Gespriche iiber die Gesetze zer-
rissen. Dies offenbar mit Absicht. Platon wollte im Sinne von Kriton 52e neben
Kreta auch Sparta zur Sprache bringen, und das war mit der Wanderung zur
Zeushohle nicht zu begriinden. Auflerdem wollte er doch wohl in der frither ange-
deuteten Richtung dem philosophischen Gesprich eine durchaus unpathetische
beliebige Szenerie geben: Es sollte einfach, wie im Phaidros, «irgendein» Spazier-
gang sein. Allerdings wird sich der Leser wundern, wozu denn der Spaziergang aus-
gerechnet in Kreta stattfindet und nicht in der Umgebung Athens. Und schlieB8lich
bleibt der erste Satz des ganzen Werkes unmotiviert. Der Gedanke, da} der erste
Sprecher auf die Frage nach dem gottlichen Urheber des kretischen Nomos kommt,
weil man sich auf dem Weg zum A¢¢ dvrgov befindet, soll vermieden werden. Aber
wie kommt er dann auf die Frage ?

Es ist nun freilich nicht der einzige Fall, wo Platon sich augenscheinlich eine
ihm vorliegende grofere Szenerie zunutze macht und sie in einzelnen Bruchstiicken
iibernimmt auf die Gefahr hin, daB sein Text nicht ganz verstdndlich wird. Ich
nenne nur den nichsten und berithmtesten Parallelfall zu den Nomoi, das Rahmen-
gesprich des Phaidon. Da befinden wir uns in Phleius; Phaidon begegnet dem
Echekrates und dessen Freunden, die gerne Niheres iiber den Tod des Sokrates
héren méchten. Warum diese Szenerie ? Doch offenbar, weil Phleius der Ort einer
bestimmten Gruppe von Erzihlungen iiber Pythagoras und die Pythagoreer war;
es geniigt, auf Herakleides F. 87/88 Wehrli und auf Aristoxenos F. 18 Wehrli zu
verweisen, Platon kennt dergleichen Dinge und nimmt Einzelnes daraus auf, freilich
so rudimentér, dal der Leser, der nur gerade den Dialog liest, unmoglich erraten
kann, weshalb denn Phaidon seinen Bericht iiber den Tod des Sokrates ausge-
rechnet in Phleius abstattet.
 Auf Eigentiimlichkeiten dieser Art wird die Platonforschung in stirkerem Maf@e
als bisher achten miissen.

An Einzelnem sei nur noch weniges aus dem Schlusse unseres ersten Abschnittes
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beriihrt. Von der Gegend, durch die der Spaziergang fiihrt, sagt der landesfremde
Athener angemessen ¢ dxovouer (625 b 2) und der Einheimische bestéitigt ot
(b 8). Als reichlich hilfloser Pleonasmus wirkt es dann allerdings, da der Athener
mit 6pdds Aéyeic die Worte des Kreters nochmals bestitigt und dieser wiederum
pedantisch : zwdvv uév ody* idovreg 0¢ udAdoy grjcouev. 625 b 4 bezeichnet der Athener
sich und die andern als alte Leute, die sich beim Spaziergang Zeit lassen miissen
und diirfen. Dal die drei Médnner Greise sind, wird auch spiter ofters gesagt. Es
sei nur vor dem (zweifellos schon in der Antike begangenen) KurzschluBl gewarnt,
Platon selbst miisse ein Greis gewesen sein, als er das Gesprich der drei Greise
schrieb. So einfach liegen die Dinge nicht. Der Grund dafiir, daB drei Greise auf-
treten, liegt zundchst und vor allem in dem, was 634 d 7£f. sagt: Nur Greise haben
das Recht, ein Gesetzgebungswerk offen zur Diskussion zu stellen. Das ist eine
politische Maxime, die mit dem Alter Platons unmittelbar nichts zu tun hat.

Als einen neuen Abschnitt konnen wir 625 ¢ 6 bis 626 ¢ 5 ansetzen. Seine Funk-
tion im ganzen ist es, das Telos der kretischen und der spartanischen Politie her-
auszuarbeiten. Verfolgen wir, wie das geschieht. Ganz niichtern werden drei In-
stitutionen zur Diskussion gestellt: Syssitia, Gymnasia, Waffengebrauch. »ava v/
ist die Frage nach dem Zwecke, an dem diese Dinge orientiert sind.

Der Kreter antwortet und betont als erstes, wie leicht die Antwort sei. Wer die
Typik des sokratischen Dialogs gegenwiirtig hat, wird hier schon aufmerksam. Die
Sicherheit, mit der ein ggdeov behauptet wird, ist meist verdédchtig; sie verrit eine
Selbsttduschung und ein Scheinwissen des Redenden, der ein Problem fiir leicht
hilt, das in Wahrheit schwierig, wenn nicht unlgsbar ist®. Dies ist auch an unserer
Stelle in irgendeiner urspriinglichen Textform gemeint gewesen. Denn dafl die
Antwort, die der Kreter in 625 ¢ 10 bis 626 b 4 gibt, falsch ist und dal} eine richtige
Antwort viel komplizierter ist, als der Kreter ahnt, gibt 630 d 4 bis 632 d 7 deut-
lich zu verstehen. Doch ist dieses klare dramatische Motiv, das sich bis auf das
oicodar eidévar der Apol. 21d zuriickverfolgen 1iBt, in unserem Text auch wieder
derart verwischt (und zwar vor allem dadurch, da es Platon in der Schwebe zu
lassen sucht, bei wem nun eigentlich der Fehler liegt, beim Gespréichspartner oder
beim Gesetzgeber selbst), daB es nur dem nachrechnenden Leser zum BewubBtsein
kommt.

Zuerst wird die Frage nach dem Waffengebrauch beantwortet. Aus der Struktur
der Landschaft ergibt sich die Art der Bewaffnung. Das Bergland Kreta steht der
Ebene Thessaliens gegeniiber und dementsprechend der Reiterei die Verwendung
des Bogens. Die Antithese ist leicht forciert. &zmwot und dpdpor kénnen nur insofern
als ein Paar gelten, als damit zwei Formen besonders schneller Bewegung gemeint
sind; aber auf die Schnelligkeit des Manovrierens kommt es in unserem Zusam-
menhang nicht weiter an. AuBBerdem setzt zwar eine ausgedehnte Pferdezucht not-
wendig ein Flachland voraus und ebenso sind in der Tat die Kreter in der klassi-
schen Zeit als Bogenschiitzen bekannt, aber dafl in einem Berglande nur bogen-

8 Vgl. Prot. 329 d, Laches 190 e, Euthyphr. 4 e, Gorg. 448 a.
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bewaffnete Schnelliufer verwendbar sind, ist mindestens nicht unmittelbar evi-
dent. Immerhin entspricht die gesamte Problemstellung durchaus der Methode
der Ethnographie des 5./4. Jahrhunderts; vgl. F. Heinimann, Nomos und Physts
(Basel 1945) 131f.

Damit 1st der erste Punkt erledigt, und 625 d 7-e 2 zieht die Folgerungen.
Doch da liegt nun ein klarer logischer Fehler vor. Aus der Tatsache, dal die Waffe
der Kreter nicht die Kavallerie, sondern der Bogen ist, zu schlieBen, daf} in Kreta
«alle diese Dinge» auf den Krieg hin eingerichtet seien, ist schief; denn was sollte
die dmAwy £Eic anderes iiberhaupt bezwecken konnen als eben die Kriegstiichtig-
keit ? Einen Sinn hat die Folgerung nur bei Syssitia und Gymnasia, Institutionen,
bei denen es nicht von vornherein ausgemacht ist, ob sie friedlichen oder kriege-
rischen Zwecken dienen (es darf vielleicht beachtet werden, dal in 633 a 4 bis
¢ 7 unter den spartanischen Sitten, die auf den Krieg vorbereiten, zwar Syssitia
und Gymnasia genannt werden, nicht aber die dmAwy &ug).

Von den Syssitia spricht 625 e 2 bis 626 a 5, freilich nur in den allgemeinsten
Ziigen. Sie werden in Nomot 780 a bis 781 d noch einmal behandelt, sind aber
auch schon in der Politeia 416e u. a. berithrt. An allen Stellen gelten sie iiber-
einstimmend als eine Sitte, die durch die Erfordernisse des Krieges hervorgebracht
worden ist, Platon aber darum besonders interessiert, weil sie eine schon realisierte
Form der ihm so wichtigen xowwvia des gesamten Lebens darstellt. Wie weit diese
Aitiologie der Syssitien historisch zutrifft, bleibe hier dahingestellt. Nicht angefiihrt
wird bel Platon die Tatsache, die Aristoteles mehrfach hervorhebt?, dall gerade
die Syssitien eine der Sparta und Kreta gemeinsamen Einrichtungen sind: In
Kreta heilen sie dvdgeia, und dies war auch ihr erster Name bei den Spartanern,
fiir Aristoteles ein Beweis, dal die Spartaner die Sache aus Kreta entlehnt hitten,
freilich nicht ohne sie organisatorisch zum Schlechtern zu verdndern. Dafl Platon
diese Dinge auch kennt, ist mindestens wahrscheinlich. Bedenkt man, dal Kreta
im Punkte der dmiwy €&« nicht nur zu Thessalien, sondern auch zu den schwer-
bewaffneten Hopliten Spartas im groBten Gegensatz stand, so konnte man meinen,
daf} irgendwann einmal Waffenart und Syssitien zusammengestellt worden waren,
nicht um die Ausrichtung auf den Krieg zu zeigen, sondern um Verschiedenheit
und Ahnlichkeit der beiden Politien zu beleuchten: so verschieden sie im einen sind,
so verwandt sind sie im andern. Vielleicht wurde erst sekundér Sparta als Gegen-
bild zu Kreta in der émAwy &ic durch Thessalien ersetzt. Das wiirde die oben-
genannte leichte Inkonzinnitdt der Antithese erklidren ebenso wie die keineswegs
selbstverstindliche Tatsache, da das Exposé des Kreters nur von Syssitien und
Waftfengebrauch redet, von den Gymnasia dagegen iiberhaupt nicht (oder sollte
Platon sie an unserer Stelle darum weggelassen haben, weil er in 832 d bis 834 e
ausfiihrlich auf sie zu sprechen kommt ?).

Der Stil ist gerade in unserem Abschnitt von auBerordentlicher Umstdndlich-
keit. Ich hebe nur hervor, was auch sachlich von Interesse ist. Schon ¢ y’ éuol

4 Pol. 1271 a 26-37; 1272 a 1-4 und 12-27; vgl. Plut. Lyk. 12 u. a.
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paiverar (625 e 1), dann xwvdvvedver und doxet wollen unterstreichen (was nachher
noch wichtig werden wird), daf der Sprecher die Teleologie der kretischen Gesetz-
gebung bloB als seine Interpretation der Absichten des Gesetzgebers gibt, also
weder als historische Tatsache noch als eigenes Bild eines vollkommenen Staats-
wesens. Bel 6pdwv d¢ (e 3) soll an 6pdte ¢ (d 1) gedacht werden, und bei avayxdlovrae
darf man wohl an 780 e 2 erinnert werden, wo die Syssitien éx delag Twwoc avdyxng
abgeleitet sind; freilich ist an unserer Stelle noch deutlicher die' Absicht, Syssitien
wie Waffengebrauch aus evidenten Gegebenheiten der ywpa und des mpdyua zu
entwickeln. Etwas merkwiirdig ist, was iiber die puAaxs) gesagt wird. Erst scheint
gemeint zu sein, dal man im Felde zusammen speist, weil man als Gruppe einander
gegenseitig besser schiitzen kann (e 4). Dasselbe' wird offenbar in e 8 zunichst
wiederholt; dann aber folgt ein erlduternder Zusatz, demzufolge es neben den
ovoottotvtes allem Anscheine nach besondere gvldaxes gibt, die in bestimmtem
Turnus abwechselnd ihr Amt versehen. Wozu das noch mitgeteilt wird, sieht man
nicht recht.

Im ganzen soll 625 e 2 bis 626 a 5 eine Art von logischem Gefiige darstellen:
1. Solange Krieg ist, mufl man ovooireiv. 2. Nun ist aber immer Krieg (das neben
ondtav — tote pleonastisch wirkende toirov Tov ypdvor soll den Gegensatz zu del
bezeichnen; mdvreg in e 3 wird stark wieder aufgenommen in wdow — mpog drdoag).
3. Wenn man also im Krieg ovooireiv mul}, so mufl man es (immer, also) auch im
Frieden. 4. Denn der Friede ist in Wahrheit Krieg. Da der vierte Punkt (626 a 2-5)
sachlich mit dem zweiten (625 e 5-7) iibereinstimmt, wirkt der Ablauf des Gedan-
kens schleppend; aber Platon kam es wohl darauf an, die doppelte Antithese:
zeitweilig-immer und Krieg-Frieden herauszuarbeiten.

Die Formulierungen 625 e 5-7 und 626 a 2-5 klingen unverkennbar an die philo-
sophische Sprache des 5. Jahrhunderts an. Der Torheit der Leute steht die Ein-
sicht des Philosophen gegeniiber, dem blofen droua das &pyov, das gleichzeitig
xata @oow ist. Fiir die Belege sei auf F. Heinimann a. O. 46ff. verwiesen. Von der
Sache her dringt sich der Name Heraklits auf. Platon diirfte schwerlich von ihm
abhéngig sein, aber daf} seine Sitze in einer aus dem 5. Jahrhundert stammenden
Tradition stehen, 148t sich vermuten. '

Freilich kommt dazu noch Folgendes. Es kénnte ndmlich vielleicht kein Zufall
sein, daBl Platon gerade dem Kreter die Theorie vom Krieg als dem natiirlichen
Zustand der modeig in den Mund legt. Denn gewiB ist es so, daB etwa bei Aristot.
Pol. 1324 b 5-9 (einem Text, der ausgezeichnet resiimiert, auf was es in unserem
Abschnitt der Nomo: eigentlich ankommt) Sparta und Kreta zusammen als die
Staaten genannt werden, in denen in einzigartiger Weise der gesamte Nomos auf
den Krieg hingeordnet ist; doch daneben darf moglicherweise eine Uberlieferung
beriicksichtigt werden, nach der ein zwar mafBvoller, aber fast ununterbrochener
Krieg aller gegen alle im besondern fiir die kretischen Poleis charakteristisch ist. Ich
denke an Plutarchs (nicht ganz klare) Notiz iiber den ovyxpnriondc?, die zweifellos

5 Mor. 490 a b; vgl. Etym. Magn. s.v. gvyxpnrioar.
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mit Aristot. Pol. 1269 a 40-b 3 zu kombinieren und demgemiB zu interpretie-
ren sein wird, also aus der aristotelischen Politie der Kreter stammt., Da wird be-
richtet, da} die kretischen Staaten immer wieder untereinander Krieg fithren, es
aber dabei im wohlverstandenen eigenen Interesse vermeiden, Aufstinde der Un-
tertanen in den gegnerischen Poleis zu begiinstigen.

Vielleicht koénnte dies erkldren, weshalb Platon hier und in der nachfolgenden
Diskussion iiber wdAeuoc und otdots neben dem Athener fast ausschlieBlich den
Kreter das Wort ergreifen laft; allerdings ist dieses Motiv, wie alle derartigen
Dinge, in unserem Text der Nomor bis zur Unkenntlichkeit verwischt.

626 a b bis b 4 ist die Zusammenfassung, etwas iiberstiirzt wirkend, da schlie§3-
lich nicht mehr als zwei Institutionen, und diese summarisch genug, behandelt
worden waren. Zu beachten ist, wie bestimmte Begriffe immer wiederkehren, um
die gedankliche Kohirenz zu betonen : ovverdéaro (a 7) weist zuriick auf ovverdrrero
(625 e 2) und auf die Frage ovvrérayev (625 ¢ 7); eis — anofrénwy (626 a 6/7) weist
zuriick auf mpds roiro BAénwr (625 e 1/2) und wird spéiter wiederaufgenommen in
628 2 6.9.d7;630d 6. e2; 631 d 3. 6 usw. Uberall wird damit der Hinblick auf
das Telos, die philosophische Causa finalis bezeichnet.

War in 625 e 5-7 und 626 a 2-5 konstatiert, daBl der Krieg der dauernde und
@ioet gegebene Zustand ist, so wird in 626 b 1-4 die wesentliche Konsequenz dar-
aus gezogen. Es kommt alles darauf an, da man den Krieg nicht verliert, denn
wer ihn verliert, verliert auch alles Ubrige dazu. Damit wird der Begriff des Telos
umschrieben. Wie etwa bei Aristot. Protr. F. 9 Walzer odola, ddvaurs und 7dory
wertlos sind, wenn man nicht die gpdvnoic besitzt, so sind hier alle xtijuara xai
Emrndedpara wertlos, wenn man sie nicht im Kriege zu behaupten vermag. Genau
genommen konnen natiirlich die zwei Dinge nebeneinander und unabhingig von-
einander bestehen: die Ausrichtung des Polis auf den Krieg kann damit begriindet
werden, daf3 eben der Krieg gvoe die grundlegende Realitit ist, oder damit, dafl
alle andern Giiter nutzlos sind, wenn man nicht die Kraft hat, sie im Grenzfall
des Krieges zu verteidigen. Man glaubt denn auch zu spiiren, dafl 626 b 1-4 seiner
Formulierung nach aus anderer Tradition kommt als 625 e 5-7 und 626 a 2-5.
Brachten wir jene Stellen mit der philosophischen Spekulation des 5. Jahrhunderts
in Verbindung, so hat man hier den Eindruck, daf} Platon bereits Verse des Tyr-
taios resiimiert, den er ja dann von 629 a an ausdriicklich anfiihrt.

Die Replik des Atheners 626 b 5—c 2 wird man wiederum, genau wie den Be-
ginn der Rede des Kreters 625 ¢ 9/10, mit klassischen Dialogsituationen Platons
zu verkniipfen geneigt sein. Den Anfang macht ein Kompliment; doch auf dem
Fule folgt ihm die Bitte um ndhere Erliuterung des Gemeinten. Wir kennen
solche Bitten, solche Erklirungen des Sokrates, er habe die These des Gegners
nicht recht begriffen. Sie setzen dort ein, wo der Gegner apodiktisch ein weit-

¢ Charm. 161 c; Politeia 338 c d u. a. Sollte etwa das bekannte Apophthegma des Sokra-
tes iiber den Tiefsinn Heraklits bei Diog. Laert 2, 22 letzten Endes einer dhnlichen ironi-
schen Situation entnommen sein ?
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reichendes Theorem verkiindet und sind der ironische Auftakt zur Widerlegung.
In der Tat soll auch an unserer Stelle das Gesprich von 626 ¢ 6 an als Wider-
legung des Kreters gelten. Indessen liegen die Dinge faktisch wie bei 625 ¢ 9/10.
Formen klassischer platonischer Gesprichsfithrung stehen im Hintergrund. Aber
die Farben sind so eigentiimlich abgeblafit, dafl nur der sehr aufmerksame Leser
mit der Zeit darauf kommt, wie das Gesprich des Atheners mit dem Kreter
Gespréchen des Sokrates mit ahnungslos dozierenden Sophisten nachgebildet ist.

Dazu gehort vielleicht auch, daB in 626 b 5-c 2 der Athener dem Kreter andere
Dinge unterschiebt, als dieser wirklich gesagt hat. Wir hoben schon hervor, daf3
der Kreter lediglich das Telos der kretischen Gesetzgebung interpretierend vor-
fithren will. Er sucht zu zeigen, von welcher Grundanschauung der Gesetzgeber
ausgegangen war, keineswegs aber eine eigene Theorie dariiber zu entwickeln,
welches der bestgeordnete Staat sei. In 625 ¢ 9 bis 626 b 4 wird mit geradezu
peinlicher Sorgfalt vermieden, den Sprechenden ein Urteil dariiber abgeben zu
lassen, ob die von ihm vermutete Meinung des Gesetzgebers objektiv richtig sel
oder nicht. Nun aber gilt es plotzlich als eigene Uberzeugung des Kreters, das Telos
des Staates sei modéuw vixdy Tas dAdas mddets. Da liegt eine Unstimmigkeit vor. Der
Kreter freilich 148t sie sich, wie 626 ¢ 3 und d 3-9 zeigen, ruhig gefallen. Ist sich
Platon nicht dariiber schliissig geworden, wen die Widerlegung des Atheners
treffen soll, den Gesetzgeber oder den Gesprichspartner? Oder soll mit Absicht
der Athener den Kreter dazu verfithren, sich unbesehen mit der Meinung des Ge-
setzgebers zu identifizieren ? Ubrigens wird auch sachlich die eben zitierte Formel
626 ¢ 2 der Rede des Kreters nicht vollig gerecht. Dieser sprach nicht vom «Sieg
iiber die andern Staaten», sondern nur von der Féhigkeit, sich im Kriege zu be-
haupten, weil an dieser Selbstbehauptung des Staates alle andern Giiter hingen.
Der Athener vergrobert etwas, vielleicht schon im Blick auf 626 e 2-5.

Eine erste Etappe der Widerlegung ist 626 ¢ 6—e 5. Sie dient der Erlduterung des
vom Athener formulierten Telos. Dieses gilt, wie sich erweist, nicht nur fiir die
Polis, sondern ebenso fiir xdun, oixia, avre und schlieflich den Einzelnen in sich
selbst. Die vier Stufen der Gemeinschaftsbildung von dmjo bis Polis finden sich
wieder in Arist. Pol. 1252 a 24f.7 und mégen wohl auch bei Lukrez 5, 9251f. im
Spiele sein. An dem naheliegenden Schema ist nur der Begriff xdun wirklich
bemerkenswert. In der Theorie der griechischen Historiker ist das Leben xatva
xduag eine Eigentiimlichkeit der Dorer und der Urzeit®.

An unserer Stelle kommt es entscheidend auf den Sprung von den Gemein-
schaftstypen zum Einzelnen an. Auch auf ihn ist die politische Kategorie des
Polemos anwendbar.

DaBl wechselweise anthropologische Kategorien auf den Staat und politische
Kategorien auf den innern Aufbau des Menschen iibertragen werden, ist ein Vor-

7 Siehe besonders a 26/7; b 10; b 16; b 28; Zusiatze haben den Text erweitert, doch ohne
die Disposition zu zerstoren.
8 Vgl. G. Busolt, Gr. Staatskunde 143. 1451,
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gang, der seit der Sophistik vielfach belegt ist. Darauf gehen wir nicht ein. Uns
interessiert nur die Funktion des Gedankens im Dialog. Uberblicken wir den Ab-
lauf bis etwa 629 a 3, so ist nicht zu verkennen, daBl die Fragen des Atheners
626 ¢ 6-d 2 so etwas wie eine Falle darstellen, in die der nichtsahnende Kreter
gelockt wird. Mag im #duBerlichsten Bereich der Staaten untereinander der Krieg
ein Dauerzustand und der Sieg das Telos sein, im Bereich der Seele des Einzelnen
(und darauf zielt d 1/29) ist dies sicherlich nicht der Fall; denn da wandelt sich
(wir nehmen das Ergebnis der nichsten Seiten voraus) der naturgeméafe Polemos
zur naturwidrigen Stasis, und das Ziel ist nicht mehr der Sieg, sondern das reine
opodoyeiv der Seele mit sich selbst.

Indem der Kreter leichthin zugibt, daf die These von 626 ¢ 2 von den Staaten
bis hinab zum Kinzelnen gelte, liefert er dem Athener die Waffe, mit der er ge-
schlagen werden wird.

Nur wenn wir das Gespréch so verstehen (was freilich wiederum erst beim Nach-
rechnen gelingt), erhilt die SchluBbemerkung des Kreters 626 d 3-9 einen Sinn.
Ahnungslos sieht er in den Folgerungen, zu denen ihn der Athener dridngt, die
schonste Bestdtigung seiner Ansicht. Kein Wunder also, dafl er mit einem grotesk
iibertriebenen Lob auf das én’ doyny avdysw des Atheners beginnt, mit dem selbst-
gefillig iiberlegenen gdov davevgroes das mavri ggdiov dmoAafetv von 625 ¢ 9 auf-
nimmt und wohl auch mit dem cagéoregov énoinoas das sokratische gpdle &ri
capéotegor des Atheners (626 b 6/7) gewissermaBen pariert. Die kurze Frage e 1
klingt dann wie eine Warnung. Doch der Kreter fihrt unbeirrt fort und bekriftigt
seine Zustimmung zur durchgefiihrten avaywyy damit, daBl er auf die Begriffe
viedv adtoy und frrdedaw v’ éavrod hinweist. Sie reden deutlich von einem Krieg
im Einzelnen selbst. Der Kreter ist seiner Sache sicher.

Das 1st durchaus bewullte Kunst; aber es fehlt jede Evidenz und Anschaulich-
keit, und erst der kommentierende Interpret entdeckt, dal die Gestalt des Kreters
Ziige eines Gorgias aufgenommen hat. —~ Die Begriffe vixdy adrdy, frrdodar vg’
éavtod gehoren zu der ansehnlichen Gruppe reflexiver Wendungen (ywwoxew éavrdy,
aideioPar Eavroy, émuelelodour éavrod usw.), die sich seit dem Beginn des 5. Jahr-
hunderts auszubreiten scheint. Urspriinglich haben sie alle einen pointiert para-
doxen Sinn und steuern auf jene Verinnerlichung der menschlichen Situationen
hin, die in der Sokratik ihren klassischen Ausdruck erhélt.

Die zweite Etappe der Widerlegung (626 e 6 bis 627 ¢ 3) geht den Weg zuriick
vom Kinzelnen zur Polis. Nun werden die Folgen der unbedachten Zustimmung
des Kreters 626 ¢ 8-d 9 sichtbar. Wenn wir den Kampf des Einzelnen mit sich
selbst zuriickiibertragen auf die Polis, so gelangen wir nicht mehr zum moAéuw
vxedv Tag dAdag moAeig, sondern zum Kampf der Polis mit sich selbst. Thn deutet
der Kreter sofort als den parteipolitischen Konflikt der duefvoves gegen die yeigovec,

% Zu fragen wire, wie sich diese Stelle — und damit der ganze Zusammenhang — zu dem
Apophthegma des Anacharsis im Gn. Vat. 18 Sternb. verhalt. Es hat ja zur Zeit Platons
einen, wenn nicht mehrere Anacharsis-Dialoge gegeben, in denen der Skythe die griechi-
schen vduoe einer radikalen Kritik unterzog. Das Problem miiite verfolgt werden.
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womit offenkundig die Stasis an die Stelle des Polemos getreten ist. Und nicht
nur dies. Von der Forderung, sich im dulleren Krieg, der xara ¢vow ein Dauer-
zustand ist, zu behaupten, ging das Gesprich aus. Hier erhebt sich die Forderung,
dall im Einzelnen (e 2-5) wie in der Polis der eine Teil als der «bessere» siegen
miisse. Die Begriffe dyaids, xaxdc treten auf und komplizieren das Problem.

Wenn der Kreter die yeipoves dem mA7jdog gleichsetzt, so soll er wohl als Aristo-
krat gezeichnet werden. Dann wird es auch Absicht sein, dal der Athener vielmehr
die philosophisch «reineren» Begriffe ddixoc — dirxatos verwendet.

Abgesehen davon ist 627 b 1-8 eigentiimlich. Der Kreter hatte das 7jrracia
0@’ éavtod auf die Polis iibertragen. Der Athener will nun die zwei Ebenen der phi-
losophischen Wahrheit und des historischen Tatbestandes voneinander unterschei-
den. Philosophisch ist ein Sieg des Schlechten undenkbar!®, wohl aber kénnen in
einem Staate die Gerechten von den Ungerechten iiberwiltigt werden. Dabei weist
die Bemerkung ovyyeveis — yeyovoreg schon auf den nidchsten Abschnitt c 3ff.
voraus und deutet an, daB ein derartiger Kampf in der Polis als solcher bereits
ruchlos und sraga @vow ist. Endlich kann man 627 ¢ 1-3 kaum anders als toricht
nennen. Dal} der Sieg der Ungerechten in der Polis ein sjztrdodac 0¢’ éavtijs heilit,
1st ein so natiirliches und bescheidenes Paradox, dall man es beim besten Willen
nicht udAa dromov finden wird.

Der niéichste Abschnitt 627 ¢ 3 bis 628 a 8 fithrt aus, was 627 b 3/4 implizierte.
Es geschieht in einer Form, die man halbwegs als ein verdeutlichendes Gleichnis
verstehen mull. Gedacht wird an eine Gruppe von Briidern (627 ¢ 4 streicht ihre
ovyyéveia fast iibertrieben heraus), von denen die Mehrzahl ungerecht ist. Man
geht zum Richter. Wie wird er entscheiden ? Drei Moglichkeiten bestehen. Er
kann erstens die Ungerechten beseitigen, so dafl nur die Gerechten iibrig bleiben;
oder zweitens die Ungerechten veranlassen, sich unter die Herrschaft der Gerechten
zu fligen; oder endlich die Streitenden versohnen!l. Offensichtlich ist die dritte
Losung, also die Herstellung des Friedens unter den Briidern, die wiinschens-
werteste. Der Athener konstatiert 628 a 6/7 ausdriicklich, daf} also fiir diesen Fall
die Ausgangsthese des Kreters widerlegt ist.

Ganz konsequent und befriedigend ist das in 627 d 11 bis 628 a 3 sk1zz1er’ce
Schema nicht. Denn der zweite wie der dritte Fall sind nur realisierbar, wenn zu-
vor die xaxol selbst zu dyatol umerzogen worden sind ; und davon steht nichts da.
DaB aber die Schlechten als Schlechte sich éxdvres den Guten unterwerfen oder
daB gar eine guAla zwischen Schlechten und Guten entstehen kann, ist fiir griechi-
sches Empfinden von Theognis an eine Unmoéglichkeit.

Platon hat da verschiedene Dinge nicht hinldnglich gegeneinander abgewogen.
Mit dem Hinweis auf das vixdy avtov hat der Kreter 626 e 2 die ethischen Kate-
gorien des xaxds — dyadds in die Diskussion gezogen, und der Athener hat sie

10 Pie Verwandtschaft von b 1/2 mit 4pol. 30 ¢ d ist lingst erkannt.
11 gialddfag soll vielleicht an den Begriff diaAdaxtrjc erinnern, wie er fiir Solon, gewill aus
dessen Gedichten, bezeugt ist; Arist. Ath. Pol. 5, 2.
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627 b 1 aufgenommen. Aber fiir das Gleichnis von den streitenden Briidern sind
sie durchaus iiberfliissig, ja stérend. Es ist an und fiir sich schon selbstversténdlich,
daB in einer Stasis unter gvyyeveic die Versohnung der Parteien weit besser ist als
die Vernichtung oder Unterwerfung der einen Partei. So formuliert hat das Schema
unverkennbar solonisches Kolorit, und ich halte es nicht fiir unwahrscheinlich,
daB es in der Tat von Solon angeregt ist (vgl. etwa F. 5 Diehl).

627 ¢ 8-d 7 kommt noch einmal auf das bereits in 627 b 5—¢ 3 hervorgehobene
Paradox zuriick, daB der «Sieg» der Schlechten eine «Niederlage» des Ganzen
heilen kann. Mit einem feierlichen Ernst, der angesichts der Belanglosigkeit der
Sache beinahe komisch wirkt, wird festgestellt, daBl es nicht auf die Worte, son-
dern nur auf die Sache ankomme (zu d 1-4 darf an 626 a 2-5 erinnert werden).
Oder haben wir es mit dem verstiimmelten Rest einer Untersuchung iiber den
philosophischen Sinn von «Sieg» und «Niederlage» zu tun ?

Der nachfolgende Abschnitt 628 a 9 bis 629 a 3 soll aus der Erzéhlung von den
Briidern die Konsequenz fiir den Staat ziehen und die Widerlegung des Kreters
vollenden. Nun wird ausdriicklich die Unterscheidung zwischen Polemos und Stasis
durchgefiihrt, die von 626 e 2 an in der Luft lag, aber vom selbstsicheren Kreter
nicht beachtet worden war. Von der Stasis horen wir sofort, dal sie nach allge-
meiner Ansicht unter allen Umsténden zu vermeiden sei'?. In 628 b 6-¢ 1 wird das
Schema 627 d 11 bis 628 a 3 teilweise wieder aufgenommen und gefolgert, da3
man sich dann am zuversichtlichsten dem duBeren Feinde zuwenden konne, wenn
der Friede im Innern nicht durch einen Sieg, sondern durch die Versshnung der
Parteien erreicht sei.

Systematisch wird man aus diesen Ausfithrungen dreierlei entnehmen: 1. Po-
~ lemos und Stasis sind zwei véllig verschiedene Dinge, insofern als der Polemos nach
wie vor im Sinne von 625 ¢ 9 bis 626 b 4 als xata gdow gelten mag, die Stasis aber
im hochsten Grade mapa @dow ist. Sie ist der schlimmste und gefihrlichste Zustand
fiir den Staat und ihre Uberwindung ist darum die erste und dringendste Aufgabe
des Gesetzgebers. Die Tiichtigkeit fiir den dulleren Krieg, so miissen wir deuten,
kommt grundsitzlich erst nachher. 2. Die Herstellung des innern Friedens hat
auch konkret den Vorrang, weil ohne diesen Frieden ein Staat es gar nicht ris-
kieren kann, sich dem duBeren Feinde zuzuwenden. 3. Dieser innere Friede wieder-
um soll nicht auf kriegerischem Wege, sondern durch Verséhnung zustande
kommen.

Wir stehen also, anders gesagt, vor einer doppelten Diidrese. Das Telos des
Staates ist entweder Behauptung im Polemos oder Uberwindung der Stasis. Der
zweite Fall ist wieder zweigeteilt: die Uberwindung kann erfolgen durch Kampf
oder durch Vers6hnung.

Damit sind wir aber noch nicht am Ende. Der Athener schlieft seine Argumen-
tation mit einer letzten Darlegung 628 ¢ 9—e 1, deren urspriinglicher Gesamtsinn
jedenfalls nicht zweifelhaft ist. Noch wiinschenswerter als die Uberwindung der

12 Tn 628 b 2—4 glaubt man einen fernen Anklang an Theognis 425ff. zu vernehmen.
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Stasis ist ein Zustand, in dem es von vornherein zu keiner Stasis kommt, also der
innere Friede der Polis schlechthin. Er erweist sich als das eigentliche Telos der
(esetzgebung; nicht in dem Sinne, dal das vom Kreter behauptete Telos verkehrt
wire (daB der Polemos aller Staaten untereinander xara ¢dow ein Dauerzustand
sei, mit dem man sich abfinden mul}, bestreitet Platon genau genommen in keiner
Weise), aber es tritt an die zweite Stelle. Wir haben hier nicht zu verfolgen, wie
sehr eine dergestalt differenzierte Doktrin dem griechischen Denken entspricht.
Die gesetzgeberische Praxis und vor allem die Staatsphilosophie haben ihre Auf-
merksamkeit stets auf den innern Aufbau der Polis konzentriert, wihrend die
zwischenstaatlichen Verhiltnisse ihrer eigenen wechselnden Zufilligkeit iiber-
lassen bleiben. Ahnlich werden fiir den Einzelnen seit der Sokratik die duBeren
Beziehungen philosophisch immer gleichgiiltiger gegeniiber der Formung des In-
neren zur dpery] oder zu jenem ouoloyeiodar, das fiir den Stoiker Zenon das Telos
des Lebens ausmacht.

In der Einzelanalyse erweist sich 628 ¢ 9—e 1 als hchst merkwiirdig (ein knapper
Hinweis schon bei G. Miiller a. O. 52, 1). Wir mdgen es gelten lassen, dal in 628
¢ 6-11 nach der Gegensatzregel guvys) yetplorov = alpeois dpiotov die Uberwindung
der Stasis als das hochste Ziel der Gesetzgebung bezeichnet wird und dal} der
Athener pathetisch iibertreibend zusammenfalit, das dotoror sei also nicht die
Stasis (was niemand behauptet hatte), sondern das Gegenteil. Vollig unertriglich
dagegen ist es, dall ¢ 9-11 (und am Ende wieder d 8- 1) den Eindruck erweckt,
als seien Polemos und Stasis, aullenpolitische eigrj»n und innenpolitische giiopoooivy
dasselbe und als sollten Polemos und Stasis in einem Zuge nun iiberwunden und
durch einen universalen Frieden ersetzt werden. So war es ja bisher gar nicht
gemeint. Bedingungslos als das summum malum zu verwerfen ist nur die Stasis.
Der Polemos bleibt ein naturgeméifBer Zustand, der nicht zur Diskussion steht;
bloB hat ihn die Untersuchung von der ersten Stelle, an der er 625 ¢ 9 bis 626 b 4
stand, auf die zweite geriickt. Dieses nuancierte Ergebnis, das auch fiir die spétern
Erorterungen grundlegend ist, wird in unserem Text auf die unsauberste Art ver-
wischt. }

Bei ¢ 11 kommen wir zu einem neuen Punkte. Selbst der Sieg, der die Stasis
beseitigt, ist nicht dptotor, sondern nur avayxaioy, eine in sich wohlverstéindliche
Steigerung. Zur Illustration werden der Staatsmann und der Gesetzgeber mit
dem Arzte verglichen. Die Verklammerung ist scharf bezeichnet duotov — doadrws.
Aber durchgefiihrt wird der Vergleich mit einer abstrusen Verkehrtheit. Am deut-
lichsten wird dies, wenn wir den Text so paraphrasieren, wie er verniinftigerweise
lauten sollte und wie er urspriinglich einmal gelautet haben mufl. Wir bemerken
sofort, dall der Sinn des Vergleiches ebenso wie die zunichst unerwartete Unter-
scheidung von moAttixds und vouodérns den Gedanken nahelegen, dafl ein Zusam-
menhang mit dem schon im Gorg. 464 b ¢ verwendeten bekannten Viererschema
youvactixy], latpwe) —vopoderinr], dixatootvn (vgl. dazu unseren Abschnitt 627 ¢ 3
bis 628 a 8!) besteht. Dementsprechend wire unser Text etwa so herzustellen:
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Es ist nicht richtig, ausschlieBlich (als Arzt) darauf bedacht zu sein, den kranken
Korper gesund zu machen, den gesunden Korper hingegen zu vernachlissigen
und nicht vielmehr ihn (als yvpvaoTixds) so zu pflegen, dafl er nicht erst in die
Notwendigkeit gerit, des Arztes zu bediirfen. Ebenso ist es verfehlt, sich bloB als
moAttinds darum zu bemiihen, durch verséhnende Mafnahmen die eingetretene
Stasis zu iiberwinden, anstatt als Gesetzgeber dafiir Sorge zu tragen, dall von
vornherein keine Stasis ausbrechen kann.

So ist der Gedanke klar. Dafl in der Medizin wie in der Individualethik und in
der Staatstheorie Vorbeugen besser sei als Heilen, ist eine Maxime, die an unserer
Stelle durchaus sinnvoll ist und sich in der griechischen Tradition in manchen
Brechungen wiederfindet. Damit brauchen wir uns nicht weiter aufzuhalten.

Sehen wir nun zu, was im platonischen Texte dasteht. Wir bemerken zuerst eine
spiirbare, wenn auch nicht allzu schwere syntaktische Inkonzinnitét zwischen éuowor
w¢ &l — fyoiro und woavtws ott’ dv — yévorto — ot dv—. Viel schlimmer ist, da8
sich die beiden Stiicke sachlich tiberhaupt nicht entsprechen. Der Fehler im ersten
Falle ist es, nur an die Heilung des Kranken und nicht an die Pflege des Gesunden
zu denken. Im zweiten Fall wird der Staatsmann ermahnt, nicht udvoy xai modroy
fiir den duBern Krieg vorzusorgen, der Gesetzgeber, den Krieg auf den Frieden
hin zu organisieren und nicht umgekehrt. Die Mahnung an den Staatsmann er-
klért sich aus 628 a 9-b b, hat aber mit dem Arztgleichnis nichts zu tun. Die Mah-
nung an den Gesetzgeber vollendet die Verwirrung, die sich schon in ¢ 9-11 an-
kiindigte. Gegen 628 d 8—e 1 als geschlossene Sentenz ist nichts einzuwenden; aber
eine Beziehung zum Arztgleichnis besteht iiberhaupt nicht, und die fundamentale
Distinktion zwischen Polemos und Stasis wird einfach ignoriert. Um es klar zu
sagen: Offenkundig hat der Verfasser an dieser Stelle gewaltsam verkiirzend und
abbiegend in den Lauf der Untersuchung eingegriffen. Er wollte summarisch mit
einer Formel schlieBen, die den schirfsten Gegensatz zu 625 e 5 bis 626 a b aus-
sprach, ohne Riicksicht darauf, dal} die Diskussion ein viel differenzierteres Er-
gebnis hervorgebracht hatte.

DaB hier dltere gute Zusammenhinge grob iiberarbeitet sind, ist nicht zu be-
zweifeln. Die Gesamtlinie des Gesprichs von 626 c¢ 6 an liegt ja klar am Tage,
mag auch das Ergebnis (der innere Friede ist wichtiger als die dulere Kriegs-
bereitschaft) nicht {iberméBig originell und der Gedankenfortschritt nicht immer
sehr energisch ausgeformt sein. Ebenso war uns die Funktion des Arztgleichnisses
beim Abschlull des Stasisproblems greifbar und muB in einer fritheren Textgestalt
auch angemessen formuliert gewesen sein. Unser Text dagegen erstrebt nur das
eine, die Nichtigkeit der Theorie des Kreters zum Abschlufl so dramatisch als
moglich hervortreten zu lassen.

Beobachtungen dieser Art, die die platonische Dialogtechnik, ihre inneren Schwie-
rigkeiten und ihre Konflikte mit der im Dialog darzustellenden Sache beleuchten,
sind wichtig und miissen vermehrt werden. Dann wird es auch einmal gelingen,
herauszustellen, aus welchen Materialien und mit welchen einander gegenseitig

10 Museum Helveticum
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tiberschneidenden dramatischen und sachlichen Absichten die Nomor (und nicht
nur die Nomos!) entstanden sind.

Die Reaktion des Kreters ist wie zu erwarten (628 e 2-5). Er billigt zégernd
die Worte des Atheners, konstatiert aber, dal die Gesetze Kretas und Spartas
in flagrantem Widerspruch dazu stiinden, nimlich zu den zwei letzten Zeilen der
Rede des Atheners. Wire die Untersuchung korrekt zu Ende gebracht worden,
so miiBte sich der Widerspruch ganz erheblich reduzieren. Denn Freiheit von innerer
Stasis und dullere Kriegstiichtigkeit sind natiirlich in Kreta und Sparta so wenig
wie anderswo voneinander zu trennen gewesen; jenes ist die unerldBliche Voraus-
setzung von diesem, so daBl man schlieflich meinen kénnte, es kidme nicht so
ungeheuer viel darauf an, ob nun der Gesetzgeber die Freiheit von Stasis als das
oberste Telos auffaft oder nur als die Conditio sine qua non der Kriegstiichtigkeit.
Was Sparta und Kreta im besondern angeht, so wird man sich daran erinnern,
dalBl zu den auffallendsten Institutionen beider Staaten die Syssitien gehoren, die
ebensosehr dem Kriegsgeniigen wie der Festigung der biirgerlichen Gemeinschaft
dienen. Es wire ein schlimmes Milverstindnis, wollte man aus unserer (freilich
denkbar miflverstdndlich formulierten) Stelle entnehmen, Sparta und Kreta hiatten
sich um MaBnahmen gegen das Ausbrechen von Stasis gar nicht gekiimmert. Man
wird hochstens zugeben, dal diese MaBnahmen nur Mittel zum Zweck der Kriegs-
tiichtigkeit waren.

Eigenartig ist die Antwort des Atheners 629 a 1-3. Wenn schon der Kreter in
628 e 2-5 deutlich auf die Position von 625 ¢ 9 bis 626 b 4 zuriickging in dem Sinne,
daB er iiber die Gesetzgebung Kretas nur referierte ohne sich mit ihren Anschau-
ungen zu identifizieren, so macht der Athener noch viel entschiedener diese Vor-
aussetzung. Er fordert den Kreter dazu auf, nicht heftig gegen die Gesetzgeber
zu polemisieren, @ udadiora mepl Tadra fiudy te xal éxelvov amovdaldvrwv. Was heifit
das? Eine sichere Deutung liBt der absonderlich unbestimmte Satz nicht zu.
Am nichsten wird esliegen, ihn von der Parallelstelle 630 d 2-7 her zu interpre-
tieren, also: Wir haben keinen Grund, heftig gegen die Gesetzgeber zu werden, da
wir und sie letzten Endes dasselbe Ziel verfolgen. Demnach wird hier wie in 630
d 4-7 gegen den Kreter behauptet, er verstehe die kretische Gesetzgebung falsch
und in Wahrheit sei ihr Telos eben dasjenige, das sich in der Untersuchung heraus-
gestellt habe. 7epl Tatra 629 a 3 wird dann die &igrvn meinen, von der soeben die
Rede war!3, Ein Beweis fiir diese These wird allerdings weder hier noch spiter
gegeben; denn auch die Schluirede des Atheners 631 b 3 bis 632 d 7 1st keiner.
Es scheint iiberdies, dall in 628 e 2 bis 629 a 3 und in 630 d 2-7 einmal mehr ein
Motiv klassischer Dialogfiihrung abgewandelt werden soll. Im Augenblick, in dem
der Partner unwillig wird, versichert Sokrates, die verhandelte Frage sei doch ihr
gemeinsames Anliegen und um das Ziel seien sie beide gleichermafen bemiiht.

Dal} der bisherige Dialog, der den inneren Frieden als Telos des Staates der

13 Fine Ungeschicklichkeit ist es, dall wenige Zeilen spater 629 a 6 von Tyrtaios gesagt
wird, mepl Tavra éomovdaxev, wo tavta evident den Polemos bezeichnet,
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duBeren Kriegstiichtigkeit iiberordnete, nur als Vorbau zu einer umfassenderen
Doktrin gemeint war, zeigt der nachfolgende Abschnitt 629 a 3 bis 630 d 7. Uber-
raschenderweise fithrt der Weg iiber die Interpretation zweier Dichterstellen.
Uberraschenderweise: denn wohl erkennt man auf den ersten Blick, daBl Tyrtaios
als Dichter des Polemos und Theognis als derjenige der Stasis eingefiihrt wird;
was aber diese beiden zur Losung des Problems, das doch in 628 e 2 bis 629 a 3
erneut als das Hauptproblem hervortrat (welches ndmlich der leitende Gedanke
in der kretischen und spartanischen Nomothesie sei), beitragen kénnen, ist durch-
aus nicht zu erkennen. Sie dienen lediglich (und erst noch sehr oberflichlich) dazu,
den Gegensatz von Polemos und Stasis weiter zu entwickeln.

Vorweggenommen seien einige Worte zu Platons biographischen Andeutungen
iiber Tyrtaios und Theognis. In beiden Fillen haben wir es mit hchst merkwiirdi-
gen Dingen zu tun. Bei Tyrtaios gibt Platon die dlteste Anspielung auf die Legende,
die Spartaner hitten im messenischen Kriege von Athen militérische Hilfe erbeten;
die Athener hitten ihnen aber Tyrtaios, einen lahmen diddoxalos yoauudrwy ge-
sandt, und dieser habe sie durch seine Gesinge so angefeuert, daBl sie den Sieg
errungen héitten. In dieser vollen Fassung ist die Legende erst spit bezeugt!?; sie
verrdt aber — gerade mit ihren Einzelheiten — so offen ihre Herkunft aus der
athenischen «Kulturpropaganda» des spiteren 5. und beginnenden 4. Jahrhun-
derts'®, daBl man sie in ihrer Gesamtheit als vorplatonisch ansetzen wird. Nach der
Schlacht bei Chaironeia ist eine Geschichte, die derart drastisch den Triumph der
attischen Musenkunst iiber die rohe Korperkraft Spartas illustriert, nicht erfun-
den worden.

Die Behauptung, Theognis stamme aus dem sizilischen Megara, wird dhnlich zu
beurteilen sein, nur ist uns die dazugehorige Erzihlung nicht mehr erhaltenl®.
Daf} sie eine Erfindung ist so gut wie die Tyrtaiosgeschichte, wird weniger durch
V. 7731f. als durch den allgemeinen Charakter der Theognidea bewiesen.

Moglicherweise haben die Scholien zur Stelle recht mit der Annahme, Platon
habe mit Absicht fiir Sparta gerade keinen Spartaner, sondern einen Athener, und
tiir die Gegenthese (also diejenige des athenischen Sprechers) gerade keinen Athener
(daB es leicht gewesen wire, zum Stasisproblem Solon zu zitieren, sollte man
meinen), sondern einen Dichter aus dem abgelegenen sizilischen Megara anfiihren
wollen.

Nun wird F. 9 Diehl zitiert (vgl. 660 e, Rep. 408 b), durchaus angemessener-
weise, sofern sein Gegenstand die Wahl des hochsten Wertes ist. Szenisch wird
fliichtig begriindet, daB alle Partner das Gedicht kennen, dann hebt in klassischer
Manier das elenktische Gespridch mit dem Dichter an. Wie in 626 b 5/6 steht ein

14 Paus. 4, 15, 6; Tustin. 3, 5, 5; die alteren Zeugnisse, Kallisthenes 124 F 24 und Philo-
choros 328 F 215 f FGrHist geben wie Platon nur einen Auszug.

15 Kin Gegenstiick sind die bekannten Ableitungen von Tragédie und Komdédie bei
Arist. Poet. 1448 a 29-b 2, die aus der «dorischen» Kulturpropaganda stammen.

18 Daf sie aus V. 783 des Theognisbuchs herausgesponnen sei, halte ich fiir sehr unwahr-
scheinlich.




220 - Olof Gigon

verrdterisches Kompliment an der Spitze. Dann wird betont, man sei darin mit
ihm vollkommen einig, daf die Bewdhrung im Kampfe das hochste Lob verdiene.
Es frage sich nur'?, was fiir ein Kampf gemeint ist. Nun werden die uns seit 628 a 9
wohlbekannten zwei Formen unterschieden und gleich dahin charakterisiert, dafl
die Stasis unter allen Arten des Kampfes yademdraros sei, der Polemos hingegen
moAv mpadteoov. Die Folgerung liegt auf der Hand: Noch hoher als den von Tyr-
talos besungenen Helden im Polemos werden wir denjenigen stellen, der sich im
hértesten aller Kémpfe bewdhrt. So wird in 630 a 1-3 in der Tat gesagt.

Das mull uns aber doch befremden. 627 ¢ 3 bis 629 a 3 hatte, so schien uns, in
ziemlicher Ausfiihrlichkeit dargelegt, daBl iiber der Kriegstiichtigkeit nicht so sehr
der Sieg in der Stasis als vielmehr ihre Heilung durch den verstindigen dixaotrg ~
noderixds und schlieBlich ihre Vermeidung durch den Gesetzgeber zu stehen hétte.
Die eigentliche Bewdhrung kann dann nur darin bestehen, so zu handeln, da3 der
Staat von der Stasis verschont bleibt. Davon ist aber hier nicht die Rede. Der grie-
chische Wortlaut fithrt unzweifelhaft darauf, daBl die Bewdhrung év 1@ peyiore
moAéue (630 a 2) der Bewshrung in der Schlacht gegen den Landesfeind durchaus
parallel lauft. Gehen wir etwas weiter. Von 630 a 3 an wird als Zeuge fiir die dem
Tyrtaios entgegengesetzte Meinung Theognis 77/8 angerufen. Dazu taugt die
Stelle indessen nur sehr mangelhaft. Als reines Gegenbild zum Lob des Kriegs-
helden mag man das Lob des zuverldssigen évaipos in der Stasis gelten lassen. Dal}
aber der Mann der Stasis dueivowr sei als der Mann des Polemos, davon steht nichts
da. Die Hauptaufgabe der Theognisverse ist allerdings auch eine ganz andere,
nimlich der Nachweis, daB in der Stasis andere Eigenschaften notwendig seien
als im Polemos. Darauf kommt nun alles an, und das wird in 630 a 8-b 2 mit
duBerster Pragnanz ausgesprochen. Der Polemos bedarf ausschlieBlich der Tapfer-
keit, die Stasis der gesamten Vierzahl der Tugenden. Das wird positiv und negativ
in 630 b 2-8 begriindet.

Die positive Begriindung ist mehr als unbefriedigend. Aus Theognis wird das
Stichwort 7iorog aufgenommen und durch dywjc erginzt, vermutlich um wenig-
stens mit einem Schein von Recht die Sophrosyne deduzieren zu kénnen. Aber
mehr als ein Schein von Recht ist es nicht. Die Fliichtigkeit und Oberflichlichkeit,
mit der Platon ein doch offenbar entscheidend wichtiges Philosophem, die Liste
der Tugenden und den Begriff der ovumaca dperr), an zwel harmlose Verse des
Theognis anhéngt, ist beinahe ungeheuerlich zu nennen. Wir miissen noch einen
Schritt tun. Der Fortschritt des Gedankens wére gut und untadelig, wenn Platon,
gestiitzt auf 628 a 9ff., gesagt hitte, der duBere Polemos bediirfe nur der Tapfer-
keit, die Bewahrung des innern Friedens dagegen, die dem Gesetzgeber noch wich-
tiger sein miisse als die Kriegstiichtigkeit, sei auf die Zusammenarbeit aller vier
Tugenden angewiesen. Das steht aber nicht da; vielmehr wird naiv und absurd
zugleich die ovumaca dpern fiir den zuverldssigen Mitstreiter im Biirgerkrieg in
Anspruch genommen. Doch die Vermutung dringt sich auf, daB unser 630 a 8ff.

17 gagpdc 629 ¢ 5 hat dialogtechnisch dieselbe Funktion wie capéoregov 626 b 6.
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dem Sinne nach einmal direkt an den urspriinglichen SchluB} von 628 ¢ 6ff.
gebunden war. Die Folgerung, dall die Bewahrung des inneren Friedens das Telos
des Staates sei und dall dieses Telos nur mit Hilfe aller vier Tugenden erreicht
werden konne, scheint uns sachlich von einer so zwingenden Angemessenheit zu
sein, daf eine urspriingliche Textform sie auch enthalten haben muf}. Verdorben
wurde dieser Zusammenhang durch das schiefe dramatische Intermezzo 628 d 8
bis 629 a 3 und durch das iiberfliissige und verwirrende Hereinziehen der beiden
Dichter (629 a 4 bis 630 a 8).

Die Verwirrung vergrolert sich durch das, was nun noch negativ zu Tyrtaios
bemerkt wird (630 b 3-8). Gedanklich verlangen wir nicht mehr als die Feststel-
lung, daB Tyrtaios sein Lob kurzsichtig auf dvdoela udvn beschrinkt habe. Der
Text sagt aber etwas anderes. G. Miiller a. O. 16{f. hat sich daran gestoBlen, dal
630 b 6ff. den uicdopdpor Tapferkeit zubillige und dall hier wie anderswo in den
Nomoi eine logosfreie Tapferkeit vertreten werde, die in flagrantem Widerspruch
zur Doktrin vor allem der Frithdialoge stiinde. Was unsern Abschnitt betrifft, so
muf} indessen etwas sorgfiltiger nuanciert werden. Platon erklirt nicht, daB sogar
Soldner die Tugend der avdgela besitzen konnen, sondern daBl zu dem Verhalten
in der Schlacht, das Tyrtaios beschreibt, auch Séldner befihigt seien, die im
iibrigen iiberhaupt keine der vier Tugenden besitzen; die Liste doaoeis, dduxor,
Powatal, dpooves ist evident ein Gegenbild zur Gesamtliste avdgela, duxatoadvy,
awpoootv), podvyots. Freilich vertauschen wir nur eine Aporie mit einer andern.
Denn dafl 630 a 8-b 2 behaupten will, der Polemosheld des Tyrtaios verfiige nur
iiber die avdpeia, der Stasisheld des Theognis dagegen auch iiber die anderen drei
Tugenden, steht auBer Zweifel. In 630 b 3-8 wird aber dem als utodopdgos karikier-
ten Helden des Tyrtaios iiberhaupt jede Tugend aberkannt. Das ist eine schwere
Inkonzinnitét. Allerdings sind noch die &J pdia Aiyor da, deren Existenz die Be-
merkungen iiber die Soldner sozusagen wieder annulliert; denn jene besitzen doch
wohl die volle ardgeia. Da hitte der Satz iiber die S6ldner ebensogut unterbleiben
konnen. Den systematischen Fortschritt stért er nur. 630 b 8-c 1 verkiindet pathe-
tisch den Abschlul der Untersuchung. Der Gesetzgeber wird sich nicht am Polemos
und bloB an der vierten Tugend orientieren, so achtenswert sie ist, sondern —, und
nun erwarten wir unweigerlich gemaf 630 a 8-b 2: an der Gesamtheit der vier
Tugenden. Aber auch dies wiederum steht nicht da. Zu unserem Staunen wird die
motdtns des Theognis lediglich mit der ueyiorn dgers), der Gerechtigkeit gleich-
gesetzt. Gewill bleibt der Verzweiflungsausweg, die dixatootrn tedéa 630 ¢ 6 als
jene umfassende Gerechtigkeit zu begreifen, von der der bekannte Vers des Phoky-
lides F. 10 Diehl redet; vielleicht hat Platon mit reAéa das sogar andeuten wollen.
Aber mehr als eine héchst unbestimmte Andeutung ist dies nicht, und vorher
630 a 8 wie nachher 631 ¢ 8 ist duxatoodrn unbestreitbar bloB eine der vier Tugen-
den und nicht einmal die erste.

DaB} Gerechtigkeit und zziordTne év Toic dewoic zusammengeriickt werden kénnen,
hebt Miiller a. O. 19 mit Hinweis auf Rep. 442e ff. hervor. Doch die Beziehung
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bleibt recht dullerlich, und davon, daB} sich etwa das Wesen der Gerechtigkeit in
der soTdTNS €v T0is dewvoic erschopfte oder umgekehrt, kann keine Rede sein. Viel
wichtiger scheint uns, dall Platon auch an dieser Stelle augenscheinlich nicht an
die Bewahrung des innern Friedens im Staate denkt, die sich doch in 628 a 9 bis
629 a 3 als das Ziel des Gesetzgebers ergeben hatte, sondern an den Einsatz in den
Gefahren des Biirgerkrieges.

Die Forderung an den Gesetzgeber ist 630 ¢ 1-4 auffallend kategorisch formu-
liert, dabei aber in der Schwebe gelassen, ob nun der kretische Gesetzgeber sie er-
fiillt hat oder nicht. Der Kreter reagiert 630 d 2/3 dem Sinne nach gleich wie in
628 e 2-5, in der Form eine Nuance leidenschaftlicher. Ein zweites Mal konstatiert
er, dal der kretische Gesetzgeber der Forderung, in die das Gesprach miindete,
nicht standhalten konne. Dementsprechend repliziert der Athener, der Sache nach
wie in 629 a 1-3, aber in der Form bedeutend energischer: Der Fehler liegt bei
den Sprechenden, die die Intentionen der beiden Gesetzgeber nicht richtig zu er-
kennen vermagen.

Anders als in 629 ¢ 3ff. erhebt sich aber nun die Frage, wie denn die richtige
Interpretation lauten miisse. Wir kommen damit zum letzten und gewichtigsten
Abschnitt dieses Einleitungsgesprichs 630 d 8 bis 632 d 7.

Der Athener beginnt damit, dall er zwei Grundregeln aufstellt (630 d 9 bis 631
a 2) und konstatiert, daBl der Kreter die eine Regel lobenswerterweise befolgt, die
andere hingegen vernachldssigt habe (631 a 2-7). Der néichste Satz antwortet ge-
wissermallen auf 630 b 8-c 1, und geschlossen wird diese erste Rede mit der etwas
umstédndlich belehrenden Frage, ob der Partner nun, nachdem die Destruktion
der falschen &&ynowc der Gesetze vollendet sei, sich bereit finde, die richtige
Interpretation zu vernehmen.

Die erste der Regeln ergibt sich zwar nicht aus 630 ¢ 1-6, wohl aber zur Evidenz
aus 630 a 8-b 2. Es ist nachzuweisen, dall der Gesetzgeber nicht nur an einen Teil,
sondern an die ganze Tugend gedacht hat'®; dal} er dies getan hat, 1st vorauszu-
setzen, da man doch das Wahre und Richtige vzép ye delas erkennen will. Die Stelle
ist schwierig und viel diskutiert. Miiller a. O. 128, 1 mochte mit Burnet (im Appa-
rat mit Hinweis auf Phaidr. 247 ¢ 5) und Friedlinder dnép ye dindelas lesen. Dal
damit der Text an Klarheit gewinnt, wird niemand leugnen. Bedenkt man aber,
dafBl gerade unser Abschnitt 630 d 8 bis 632 d 7 sich offenkundig einen besonders
gewihlten Stiles befleiigen will und infolgedessen von sprachlichen Hérten nur
so wimmelt, so wird man doch zogern, einen Text preiszugeben, der einen wichtigen
Gedanken mindestens anzudeuten scheint. Die Scholien zur Stelle scheinen mir im
Prinzip auf dem richtigen Weg zu sein, wenn sie zu Jeiag dem Sinne nach molireiag
erginzen. Es wurde ja vor kurzem in 630 ¢ 1-4 nachdriicklichst hervorgehoben, dafl
man von einem zaga Awg vouodérns selbstverstindlich annehmen miisse, daf er die

18 Was zuvor in 630 c 8 als eine arithmetische Relation zwischen der Eins und der Vier-
zahl aufgefalt war, wird hier zum Verhaltnis zwischen pdgcov und sdv; das sei nur nebenbei
angemerkt.
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Gresetzgebung richtig anpacke (das Problem der ueyioryn dgers) tut da nichts zur
Sache). Dementsprechend darf hier die Gesetzgebung oder die Politie #¢ia heillen;
dall man von einer solchen, durch Zeus angeregten Gesetzgebung geziemender-
weise glauben muf, daBl sie vollkommen sei, also wdoa dper?) beriicksichtige, auch
wenn dies dem Interpreten zunichst entgeht, das ist eine Haltung, die sich vor-
trefflich in den gesamten bisherigen Ablauf des Dialogs und in die Wanderung zur
Zeushohle einpalit. Die Frage ist dann nur, welches die konkreten Konsequenzen
aus dieser Haltung sind. Eine ganz andere Frage ist natiirlich die schon friiher be-
sprochene, ob Platon selbst ernstlich von der Gottgegebenheit der kretischen und
spartanischen Gesetze iiberzeugt ist oder ob er dies nicht nur als eine sachlich
und dramatisch angemessene «Arbeitshypothese» aufgreift und es im iibrigen als
ein Aeyduevor auf sich beruhen lassen will.

Die zweite Regel fiigt sich gut an, ist aber neu und aullerordentlich unklar for-
muliert. Man muf} die Gesetze nach Sachgruppen systematisch ordnen und erfor-
schen und nicht so wie es «jetzt» geschieht. Wie man es nicht machen soll, wird
erldutert: Man greift irgendeines der zahllosen Rechtsgebiete an, das gerade prak-
tisch von Bedeutung ist, und behandelt es. Dafiir, wie man es richtig machen soll,
wird in allgemeinen Ausdriicken auf die bisherige Untersuchung hingewiesen.
Offenbar sind zwei Gesichtspunkte im Spiel. Nach dem einen steht die beliebige
endlose Aufreihung verschiedener Gesetze dem Bau eines geschlossenen, auf ein
beherrschendes Telos gerichteten Systems gegeniiber. Nach dem andern werden
die Gesetze an der yoeia orientiert oder umgekehrt an der dgery19.

Das Urteil iiber den Kreter nimmt in seinem ersten Satz 631 a 2/3 deutlich das
Urteil 626 b 5/6 wieder auf. Der Zusammenhang zwischen dem ersten noch ironisch
unverbindlichen Urteil und dem zweiten durch die inzwischen erfolgte Elenxis
begriindeten Urteil soll empfunden werden. Die zweite Regel hat der Kreter befolgt.
Er hat in 625 ¢ 9 bis 626 b 4 der kretischen Nomothesie ohne Zweifel ein einheit-
liches Telos gegeben, und wenn es dort Polemos hiel und hier als Tugend (ndmlich
avdpela) bezeichnet wird, so ist das eine Folgerung, zu der wir durch die Diskussion
berechtigt sind. Die erste Regel hat er, wie wir nun schon hinléinglich wissen, ver-
fehlt.

Dazu noch eins: wir erinnern uns, daB} sich der Blick auf die gesamte Tugend
630 a 8 in dem Augenblick erdffnete, als nach den Voraussetzungen der Bewéh-
rung in der Stasis gefragt wurde. Dieser prizise Ansatzpunkt ist in 630 d 9 bis
631 b 1 schon vollig vergessen; oder vielmehr: er ist durch einen andern Ansatz-
punkt verdringt, der die Orientierung an der gesamten Tugend begriindet mit der
Gottgegebenheit, also Vollkommenheit der kretischen Gesetze. Es sind eben hetero-
gene Materialien und Dispositionen gewaltsam verbunden worden. Auch im Nach-
folgenden wird das Polemos-Stasis-Problem nicht mehr beriihrt.

Das ganze Gewicht ruht nun auf dem Vortrag des Atheners dariiber, wie die

19 Ob man 631 a 1 t@v (T0) &d {nrovvrwy lesen diirfte, um in dem sonst gar zu inhaltsarmen
Satz fjueic 0¢ xtl. den Gegensatz zur ypela wenigstens einigermafen hervortreten zu lassen ?
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richtige Exegese der kretischen Nomothesie lauten miifite 631 b 3 bis 632 d 1. Der
Text leistet sich, besonders von 631 d 2 an das duBerste an Kompliziertheit und
Pretiositiat. Philosophisch ist er von erheblicher Bedeutung. Denn in Wahrheit ist
er ein programmatisches Schema dariiber, welches das Ziel (631 b 6-d 2) und
welches die Materie (631 d 6 bis 632 d 1) einer vollkommenen Gesetzgebung ist.
Daf§ die mannigfaltigsten Beziehungen zu den spétern Biichern der Nomo: be-
stehen, ist leicht zu zeigen und zu einem groBen Teil durch die éltere Forschung
schon gezeigt worden. Ebenso lassen sich Vergleiche anstellen mit andern platoni-
schen Dialogen, dem Protreptikos des Euthydem, der Politeia, dem Theaitetos usw.
Wir lassen das alles strikte beiseite und beschrinken uns auf die Analyse des Textes
als solchen.

Voran steht in einem ersten Abschnitt (631 b 3-6) ein Lob der kretischen Ge-
setze. Sie haben ihren Ruhm mit Recht, denn sie verschaffen den Menschen die
Eudaimonia. Damit ist ein entscheidend neues Stichwort gefallen, ein Begriff, der
uns zwar als Zentralbegriff der Sokratik wohlbekannt ist, der aber in unserm
Dialog bisher noch nicht vorkam. In einem weiten Sprung iiber die ganze voraus-
gegangene Untersuchung hinaus wird damit ein véllig neues Telos des Staates ge-
setzt. Begriindet wird dies damit, daB die kretischen Gesetze mdvra tayada ver-
schaffen, worin liegt, daBl das Wesen der Eudaimonia in der Autarkie zu suchen ist
bzw. die Autarkie der Weg zur Eudaimonia ist.

Der zweite Abschnitt (631 b 6-d 2) nimmt den Begriff dyadd auf und gliedert
ihn in einem vollstindigen Schema. Nach b 6 wiren dies also die Giiter, die die
kretische Gesetzgebung im einzelnen den Biirgern zu vermitteln in der Lage ist.
Am Ende des Abschnitts aber (d 1/2) erfahren wir zu unserem Staunen, dal dies
das Schema sei, an das sich der Gesetzgeber zu halten habe (raxtéor). Diese neue
Annahme, dal} es sich also nicht um einen Bericht iiber die kretischen Gesetze
handelt, sondern um ein Idealprogramm fiir Gesetzgebung iiberhaupt, wird bis
632 d 1 konsequent festgehalten: diaxeievoréor (631 d 4), émueieiodar dci (e 2/3),
dedaxtéoy xal dpotéov (632 a T-b 1), dvdyxn »ti. (b 2), éntotijoet (¢ 5). Erst in den
SchluBworten 632 d 1-7 kehrt der Athener zur urspriinglichen Situation zuriick
und bezeichnet seine Darlegung als die Interpretation der kretischen und spartani-
schen Gesetze, die er erwartet hatte. Die Unstimmigkeit ist nicht zu beseitigen,
wie man die Sache auch drehe. Platon hat mit 631 b 5 bis 632 d 1 einen Text ein-
gelegt, der gar nicht leistet, was er vorgibt und was an diesem Punkte der Unter-
suchung gefordert wird. Es ist nicht zu verkennen: seinen richtigen Platz hat dieser
rein spekulative Gesetzgebungsentwurf dort, wo eln neuer Staat gegriindet und
organisiert werden soll, also im Zusammenhang von 702 b 4ff. Er gehort in jenen
Dialogkomplex, in dem die Koloniegriindung des Kreters Kleinias im Mittelpunkt
stand und der vielleicht einmal selbsténdig war.

Das Schema der Giiter selbst ist verhiltnisméBig tibersichtlich. Géttliche und
menschliche Giiter werden unterschieden, doch so, daf} es sich nicht um eine ein-
fache Diérese, sondern um ein sehr scharf formuliertes hierarchisches Verhiltnis
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handelt (631 b 7—c 1). Die menschlichen Giiter sind die kérperlich-duBerlichen, die
gottlichen die vier Tugenden. Zur ersten Gruppe sei nur bemerkt, daB die Exempli-
fikation mit dem dpduos (c 3) als Anspielung auf 625 d 2ff. gemeint sein konnte
und daf} der Reichtum vielleicht deshalb am Ende steht, weil seine (an alte Gno-
mik angelehnte) Charakterisierung zum Begriff der Phronesis iiberleitet. Bildete
diese Gruppe eine einfache Reihe, so weist die zweite Gruppe eine so komplizierte
Gliederung auf, daB es auch dem angestrengtesten Bemiihen nicht gelingt, ihren
Sinn befriedigend herauszuarbeiten?’. Wir fassen nur Einzelheiten. Gegeben ist der
Ort der Phronesis an der Spitze der Reihe, desgleichen, wie schon 630 ¢ 8, e 2 und
631 a b sagten, die vierte und letzte Stelle fiir die Tapferkeit. Gegeben scheint
endlich ein Begriff der Gerechtigkeit, der sie zum Prinzip der Zusammenordnung
der iibrigen Tugenden macht; so entsteht sie aus der « Mischung» der drei Tugenden.
Unverkennbar tritt sie damit in eine Art von Konkurrenzverhéltnis zur Phronesis.
Daf} Platon sie hier an die dritte Stelle setzt, ist in jedem Betracht eine absonder-
liche KompromiB3- und Verlegenheitslosung. Undurchsichtig ist schlieBlich die
AuBerung iiber die Sophrosyne. Mag sein, daB sie gegeniiber Phronesis und Tapfer-
keit mit der Gerechtigkeit zusammen ein Paar «zusammengesetzter» und besonders
eng verbundener Tugenden bilden soll. Aber was ist der vots, der neben die Sophro-
syne tritt ? Ist er identisch mit der Phronesis, dann wird man sich iiber die termino-
logische Sorglosigkeit Platons wundern. Ist er aber identisch mit dem w»ods, der
in 631 d 5 zur Sprache kommt und der noch iiber den vier gottlichen dyaddd zu
stehen scheint, dann wirkt es konstruktiv nicht eben elegant, dal die doch nur
den zweiten Rang unter den Tugenden besetzende Sophrosyne iiber die Phronesis
hinweg mit dem hochsten voiis verkniipft sein soll. Eine Entscheidung ist unméglich.

Verfithrerisch wire es natiirlich, hinter Platons Text eine geschlossene Hier-
archie zu vermuten in dem Sinne, daf} jede Tugend nur zusammen mit allen iiber-
geordnéten Tugenden Bestand hétte (vgl. 631 b 7—c 1). Wir hitten dann zuerst die
Phronesis allein, dann Sophrosyne plus Phronesis, dann wohl Tapferkeit plus
Sophrosyne plus Phronesis und endlich die Gerechtigkeit zusammen mit den drei
andern Tugenden. Dall Platon dieses Schema verdorben hétte, um der Tapferkeit
allein den letzten Platz zu geben, schiene nicht véllig ausgeschlossen. Doch beweis-
bar ist eine solche Hypothese nicht.

Mit groBerer Zuversicht werden wir dagegen annehmen diirfen, dall es Platons
Absicht war, die zwe1 Vierergruppen von dyad!d im ganzen wie im einzelnen mit-
einander korrespondieren zu lassen. Damit steht er nun allerdings keineswegs allein.
Listen von dayaid hat es gegeben seit dem attischen Skolion F. 7 Diehl und jenem
Anhaxoy énilypapua, das Aristoteles vermutlich in einem seiner Exoterika zum
Ausgangspunkt einer Untersuchung iiber das Summum bonum genommen hat?!.
Versuche, zwischen den Giitern des Leibes und denjenigen der Seele genaue Ent-

20 Vgl die resignierten Bemerkungen Miillers a. O. 17.
2L EN 1099 a 24-31; EE 1214 a 1-8, dazu Stob. Ekl. II 130, 15-18 W.; Clem. Al. Str.
7,49, 8 und 7, 69, 8; D.L. 1, 36 und 2, 136 u. a.
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sprechungen nachzuweisen, sind sicherlich in der frithen Sokratik, wenn nicht
schon in der Sophistik, unternommen worden. Fiir uns am faBbarsten sind die
Schemata des Peripatos?? und der Stoa®. Lehrreich fiir die Beurteilung des pla-
tonischen Textes ist Stob. Ekl. IT 124, 1-14, wo wir folgende Reihe haben:
Gesundheit — Sophrosyne, Kraft — Tapferkeit, Schonheit — Gerechtigkeit. Daf}
diese Reihe auf Aristoteles selbst zuriickgeht, zeigt der Eudemos fr. 7 Walzer.
Vergleichen wir mit Platon, so fehlt auf der einen Seite der Reichtum, auf der
andern die Phronesis, also die zwei Werte, die nicht nur je in ihrer Gruppe eine
Sonderstellung einnehmen, sondern auch durch den Satz 631 ¢ 4/5 in betonter
Weise aneinander gebunden werden. Es ist also auch eine mogliche Hypothese,
daB Platon das bei Aristoteles bezeugte Schema der zweimal drei Giiter kennt und
es mit Riicksicht auf die klassische Reihe der vier Tugenden ergénzt hat.

Wie weit endlich das an manchen andern Stellen der Nomo: angefiihrte, bei
Aristoteles und in der spitern Tradition reichlich auftretende Schema der drei
Gruppen von Giitern (yvyn, odua, éx1ds) einen Einflub auf unsern Text ausgeiibt
hat, 148t sich nicht sicher sagen. Platon will jedenfalls ausdriicklich nur zwei
Gruppen, Peia und avdowmwa unterscheiden.

631 d 2-6 leitet vom Schema der Giiter zur Darstellung des materialen Umkreises
der Gesetzgebung iiber. Verwirrend wirkt, dal nun eine vierstufige Hierarchie
aufzutreten scheint. Unterhalb der Gesamtheit der erwihnten Giiter rangieren die
dAdat mpootdéeig, liber ihnen steht der 7yyeuwy voic. Mit Miiller 16 in diesem Begriff
eine Reminiszenz an den Wagenlenker des Phaidros zu sehen, halte ich nicht fiir
zwingend ; aus dem wiederholt auftretenden Paare #jyciodar — Ereodar (631 ¢ 2. 5. 6;
632 ¢ 6) erklért er sich hinreichend. Moglicherweise ist unser Aufbau mit 632 ¢ 4-d 1
zu verbinden, wo genau besehen auch ein Viererschema vorliegt: zu unterst die
puiattdueva, dariiber die @dlaxes in den zwei Stufen der adnic d6éa und der
poovnois, endlich an der Spitze der voic. In jedem Falle werden die dnavra radra
der zweiten Stelle identisch sein mit den dAAdat mpootdées 631 d 3, d. h. mit der
Gesamtheit der materialen Bestimmungen, die in 631 d 6 bis 632 ¢ 4 ausgebreitet
sind?%.

Der zweite Hauptteil der Rede, 631 d 6 bis 632 d 1, ist wiederum deutlich ge-
gliedert. Es heben sich zunichst drei Komplexe heraus, die verschiedene Sach-
bereiche der Nomothesie bezeichnen. Der erste umfaBt den Lebenslauf des Men-
schen, beginnend mit der Ehe der Eltern, Geburt, Erziehung, Jugend und Alter
(631 d 6-e 2) und endend mit Tod und Bestattung (632 ¢ 1-4). Diesem Komplex
der menschlich-privaten Verhéltnisse steht in einer spiirbaren Polaritét der Kom-
plex des juristisch geregelten Geschiftsverkehrs gegeniiber (632 b 1-c 1). Syntak-

22 Stob. Ekl. 11 124, 1-14 und 125, 2-13; vgl. D.L. 3, 80 und 5, 30.

2 Cic. Tusc. 4, 30f.

2¢ Endlich wird eine wenn auch nicht niher fabare Beziehung bestehen zwischen unsern
beiden Texten 631 d 2-6 und 632 ¢ 4-d 1 und dem «erkenntnistheoretischen» Aufbau
voi¢ — émotruny — 06 5a— aiodnoic, den Aristoteles An. 404 b 21-27 aus den Esoterika Platons
mitteilt.
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tisch fillt an ihm auf, daB} er aus einer Kette reiner Antithesen besteht, unter-
brochen nur durch zwei Nebensitze, die sich bemiihen, einen und denselben ein-
fachen Gedanken umsténdlich zu variieren (b 3 gvddrrew dvrey’ dv yiyvnraw Tedmoy
und b 5/6 »ad)’ 6moloy &y Exactov mpdtTwow TGY TowlTwY TEAS AAAYAovg Emioromely).
Der dritte Komplex endlich betrifft die Kontrolle iiber den ordnungsgeméflen Ab-
lauf aller dieser Dinge (632 ¢ 4-d 1). DaB hier ein «erkenntnistheoretischer» Aufbau
angedeutet scheint, bemerkten wir schon. Was man sich aber darunter vorzustellen
hat, daB} die verschiedenen Kategorien der @ddaxes den verschiedenen geistigen
dvvdueis zugeordnet sind, bleibt ritselhaft. Mit den letzten Worten soll vermutlich
der Sophrosyne als Laster der zdottos, der Gerechtigkeit die giloTiuia entgegen-
gestellt werden, beides einigermaflen verstindlich, - wenn es nicht unschén wiire,
an dieser Stelle den 7wAdodros (gemeint ist eigentlich die luxuria) als Verneinung der
Sophrosyne aufgefalt zu sehen, nachdem er im Schema 631 b 6-d 2 ganz anders
eingeordnet worden war.

Im gesamten stellen die drei Komplexe unbestreitbar ein sinnvolles Gefiige dar.
Aus dem Rahmen fillt dagegen ein vierter Komplex, der nicht Bereiche des
dubBeren Lebens, sondern eine Liste seelischer Zustéinde umfalit (631 e 3 bis 632
b 1). Mag sein, da3 er der urspriinglichen Intention Platons nach als der Umkreis
des «Inneren» der Gesamtheit der dulleren Dinge gegeniiberzutreten hatte, derart,
daB wir hypothetisch etwa folgendes Diéiresenschema ansetzen diirften: Die Nomo-
thesie betrifft (A) die ypvyixa, (B) den duBeren Bios; dieser wieder ist aufgeteilt in
denjenigen (a) der pAaxeg, (b) der moAirar; bei diesen endlich ist zu unterscheiden
(1) das Privatleben, (2) das offentliche Leben.

In unserem Text freilich kommt ein solcher Aufbau, wenn er je bestanden hat,
kaum zum Ausdruck, und der Abschnitt {iber die yvyixd wirkt an seiner Stelle wie
ein befremdlicher Einschub. Gliedern li8t er sich verhéltnisméaBig leicht in zwei
Teile, die ihrerseits wieder aus je zwei Kola bestehen. Als erstes fillt eine Liste von
vier Begriffen auf: Adn, 7jdovi), mdvuia, dowes (631 e 4-632 a 1). Dal sie in enger
Beziehung steht zu der Reihe der vier Affekte, die von Lackes 191 d bis hinab zu
Cicero Tusc. 4, 111f. klassische (teltung besessen hat, ist evident. Platon hat nur
in unserem Texte @dfos durch &owe ersetzt, und dies aus begreiflichen Griinden.
Er wollte ja zundchst von den Affekten im Umkreis der rodtwy cutdio, also des
Bios von Mann und Frau, Eltern und Kindern, Jugend und Alter sprechen, und
da gehort der @dfoc nicht hin. Er wird nachgetragen in einem zweiten kurzen
Kolon, das ihn mit der doy#, die in der Affektenlehre immer eine Sonderstellung
einnimmt, zusammenstellt.

Das dritte Kolon ist anders orientiert. Nun ist von den Wirkungen der dufleren
dvatvyia und edrvyia auf die Seele die Rede. Was man sich darunter vorzustellen
hat, ergibt sich aus dem vierten und letzten Kolon; denn »doot, méAeuot und mevia
sind par excellence dvorvyiat.

Man konnte also die zwei Teile unseres Abschnittes im Stichwort so charakteri-
sieren, daf} der erste von den innern wd# als solchen, der zweiten von den dulleren
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t¥yar und thren Wirkungen auf die Seele spricht. Vielleicht liegt also auch da eine
urspriinglich klar formulierte Didrese zugrunde.

Zu bemerken ist noch Folgendes: Nach Platons Meinung hat der Gesetzgeber die
seelischen Affekte und Beunruhigungen keineswegs zu unterdriicken, sondern sie
nur in die richtige Verfassung zu bringen. Dies ist der Sinn von onovdag oxénreodar
(632 a 1), das sich natiirlich nicht nur auf den Eros, sondern auf alle vier vorge-
nannten Affekte bezieht, und dasselbe soll ohne Zweifel auch 77j¢ éxdoTwr dradéoews
- 16 Te xaiov xal ur} (632 a T-b 1) besagen. Die Affekte haben im Rahmen des
omovdaioy und »addv zu bleiben, eine Lehre, die der spatern stoischen Ethik denkbar
fern steht, aber dem Peripatos schon nahekommt.

Dieses rechte Mall der Affekte soll durch eine angemessene Verteilung von
Ehre und Schande erzielt werden. 7ius) und ariuia gelten iitberhaupt in diesem Ab-
schnitt als die eigentlichen «(Waffen» des Gesetzgebers: 631 e 2/3, 632 a 2, 632 b7 bis
¢ 1. Wir fassen hier ein Prinzip, das den Anschauungen des fritheren Platon, wie
sie etwa aus der Archelaoserzdhlung des Gorgias 470 ¢ bis 479 e und der parallelen
Gygeserzihlung der Politeia 358 e bis 362 ¢ hervorgehen, aufs stirkste zuwider-
lduft. Dort galt es doch, das dyaddv zu suchen, auch wenn keine Ehre darauf
liegt, und die xaxia als solche zu erkennen, auch wenn sie zu koniglicher Wiirde
verhilft. Wenn hier der Biirger durch 7iu? zum rechten Handeln veranlaBt wird,
so ist dies ein Vorgehen, das zwar allgemein griechischem Denken entspricht,
mit der platonischen émiotriun Tod dyadod aber vollig inkommensurabel ist. Das
haben wir indessen nicht weiter zu verfolgen, da es uns nicht um die Philosophie
der Nomot im ganzen, sondern nur um die Interpretation eines begrenzten Text-
stiickes geht.

Sehr merkwiirdig ist es endlich, daB zwischen 631 d 6 bis 632 d 1 und dem Giiter-
schema 631 b 6-d 2 kein klares Verhéltnis besteht. Von der Sache aus miiite das
Verhiltnis so aussehen, daf die richtige Gesetzgebung in den 631 d 6 bis 632 d 1
aufgefithrten Gebieterr den Biirger dazu fiihrt, daf er die im Schema genannten
zweimal vier Giiter erwirbt. Eine richtige Lenkung des Seelenlebens, des Bios in
Familie und Offentlichkeit wiirde Gesundheit, Schénheit usw. hervorbringen. Da-
von steht aber nichts da. Auch die summarische und unbestimmte Bemerkung
632 ¢ 6-d 1 ist kein Ersatz fiir das Fehlen jenes Gedankens, der zur Verklammerung
beider Teile der Athenerrede unentbehrlich erscheint.

Statt dessen erweckt Platon den Eindruck, als ob es sich bei 631 d 6 bis 632d 1,
die in 631 d 3 als dAAat mooordées figurieren, um eine Schicht von Giitern handle,
die noch unter den d@vdoimiva und Jeia stiinde. Versucht man dies konkret nachzu-
rechnen, so geriit man in Komplikationen, die vom reinen Unsinn nicht mehr weit
entfernt sind. Oder was soll man sich etwa dabei denken, dal die rechte Lenkung
der vier Affekte 7jdovyj, Admn, émidvuia, pdfog noch unterhalb der menschlichen Giiter
vylewa, ®dAlog, ioyvs, nAottoc rangiere und auf diese hin orientiert sein solle ? In
Wabhrheit ist es so, dal zwei Komplexe, von denen jeder in sich einen guten Sinn
hat (der eine als Telos, der andere als ¥An der Gesetzgebung) und von denen jeder
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in sich eine sorgfiltige Gliederung zeigt oder doch ahnen laflt, durchaus schief
und oberflidchlich zusammengeschoben sind.

Der Schlull der Athenerrede 632 d 1-7 ignoriert, daB das Vorangehende gar
nicht einen supponierten Bericht iiber die Vorziige der kretischen Gesetzgebung
enthielt, sondern allgemeine Forderungen an eine vollkommene Gesetzgebung
iiberhaupt, und kehrt zu den AuBerungen 631 a 8-b 6 zuriick. Die Grundrisse
einer richtigen Exegese der kretischen und spartanischen Gesetzgebung sind nun
gezeigt. Am Kreter und Spartaner ist es nun, diese Grundrisse konkret auszu-
filllen. Aber nun folgt eine letzte und iiberraschendste Feststellung. Die Tatsache,
dalB} weder das Anfangsexposé 625 ¢ 9 bis 626 b 4 noch die Antworten des Kreters
an entscheidenden Stellen des Gesprichs 628 e 2-5 und 630 d 2/3 zu jener rich-
tigen Exegese hatten gelangen konnen, wird damit erklirt, da der wahre Sinn
der zwei gottgegebenen Nomothesien nur dem Zumeios sichtbar sei, wahrend die
drei Dialogpartner als Laien ihn nicht zu erkennen verméogen.

Ist die so formulierte Aporie echt oder nur ein ironisches Spiel ? Ist sie das zweite,
dann ist die Verbeugung vor dem &umetgos und vor dem wahren Sinn der Gesetze,
den er allein zu entdecken vermag, nur eine sokratisch malitiése Umschreibung der
Erkenntnis, daBl die kretischen Gesetze keineswegs vollkommen sind und dal} es
dann mit ihrer Gottgegebenheit auch nicht eben weit her sein mag; dann wird der
Philosoph resolut iiber sie hinwegschreiten miissen. Ist die Aporie aber echt, dann
fragt es sich, wer denn der &unetgoc und welches der « Geheimsinn» der kretischen
Nomoi sein soll. Wére es dann so, dal nur der Gott selbst, der die Gesetze angeregt
hat und zu dessen Offenbarungsstitte man hinaufwandert, ihre wahre Bedeutung
zu enthiillen vermochte, wihrend die Exegese des Kreters sich als eine menschlich
unzulingliche erwies ? Platons Text it keine sichere Entscheidung zu. Bedenkt
man die weitere Entwicklung des Dialogs, in der von der historisch vordergriindi-
gen Kinseitigkeit der kretischen Gesetze noch oft, von ihrer hintergriindigen Voll-
kommenbheit aber {iberhaupt nicht mehr gesprochen wird, so wird man der ersten
Interpretation als Ironie zuneigen. Bedenkt man anderseits die Szenerie der Nomor,
ferner Kriton 52 e und die Tatsache, dal der Wortlaut von 630 d 8 an bis zu un-
serer Stelle keine Spur von Ironie verrit, so wird man meinen, daf es Platon mit
seiner absonderlichen Distinktion zwischen dem Miflverstdndnis des Laien und
der wahren Exegese des umetpoc eben doch ernst gewesen sel.

Doch wir brechen hier ab. In einem neuen Ansatz 632 d 8 bis 633 a b, der ganz
als ein Aufnehmen der Anfangsfrage 624 ¢ 6-8 wirkt, erkundigt sich der Athener,
was Sparta und Kreta zur Pflege der Tapferkeit gesetzgeberisch geleistet hétten,
und wieder zeigt es sich, wie unvollkommen ihre Leistung ist (634 b 7-c 4).

Versuchen wir aber nun zusammenzufassen. Die Interpretation fithrte unzweifel-
haft zu einem bemerkenswert widerspriichlichen Ergebnis. Im ganzen gesehen ist
der Weg des Dialogs sinnvoll gewesen: Der Kreter hatte als Telos der minoischen
Gesetzgebung die Kriegstiichtigkeit behauptet; vom Polemos war die Stasis unter-
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schieden worden, und es ergab sich, dal die Uberwindung der Stasis, die Bewah-
rung des inneren Friedens der Polis als Telos der Kriegstiichtigkeit iibergeordnet
ist; demgemsB wird (im philosophischen Regress vom AuBeren auf das Innere) die
Gesumtheit der Tugenden, deren es zur Behauptung der innern Ruhe bedarf, wich-
tiger als die Tapferkeit, die sich im duBern Kriege bewdhrt. Philosophisch mag diese
Induktion zur edunaca doety als Telos des Staates nicht {ibermiBig gewichtig sein,
aber folgerichtig und einleuchtend mufl man sie nennen. Dagegen bleibt, wie wir
eben noch sahen, das Verhiltnis dieser Induktion zur Szenerie, der Wanderung
zur Zeush6hle, wo Minos seine Gesetze von Zeus empfangen zu haben behauptete,
hochst undurchsichtig, und gar im Einzelnen héufen sich die Schwierigkeiten. Eine
sokratische Dialogtechnik ist angestrebt, wird aber nur dem aufmerksam nach-
rechnenden Leser bewullt, und was von 628 ¢ 9 an geschieht, kann man nur als ein
kaum begreifliches Verwirren von urspriinglich klaren Gedankenlinien auffassen.
Entweder ist hier ein dlterer guter Text ebenso unbeholfen wie anspruchsvoll ver-
kiirzt und bearbeitet worden, oder wir haben es mit einer hochst problematischen
Kombination von zwei, drei oder mehr Texten bzw. Entwiirfen zu tun. Wollen
wir nun nur den guten Text, den wir zu fassen bekamen, Platon geben oder hat
der Verfasser selbst dltere Entwiirfe, die bis in die Zeit des Kriton und noch weiter
hinauf datieren mogen, in spitern Jahren wieder vorgenommen, umredigiert und
verdorben ?

Ein sicheres Urteil dariiber ist heute noch nicht méglich. Erst miiten die
Nomot im ganzen durchkommentiert sein und miite auch das Buch iiber Platons
dichterische Technik geschrieben sein, das trotz hundertfiinfzig Jahren moderner
Platonforschung immer noch nicht existiert. Uns lag es nur daran, die Problem-
lage an einem kurzen Texte so sauber, als es heute geschehen kann, herauszuar-
beiten.




	Das Einleitungsgespräch der Gesetze Platons

